


rer oder diesen nahe stehenden Rechtsanwälten stammt, die
in gewisser Weise einen sachlich nicht stets gerechtfertigten
Schutzzaun um die AVB errichtet haben. Vor diesem Hinter-
grund ist die kritisch-distanzierte Herangehensweise des
langjährig in der Materie erfahrenen Verfassers umso be-
grüßenswerter. Teil 2 der AVB, der die besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen für Rechtsanwälte und
Patentanwälte enthält (BBR-RA), wird von Diller auf 30 Sei-
ten kommentiert. Die Teile 3 bis 5 der AVB, die besondere
Bedingungen und Risikobeschreibungen für Steuerberater
und Wirtschaftprüfer sowie einen Zusatz zur Bürohaftpflicht
enthalten – und damit nicht unmittelbar einschlägig sind –,
werden im Anhang lediglich abgedruckt. Dort finden sich
auch der Wortlaut der AVB-RSW 2005, zwei Synopsen zu
den Bedingungswerken 2005 und 2008 sowie die einschlägi-
gen Normen des VVG sowie der BRAO.

II. Geldwäsche

1. Nikolas Schrader nimmt in
seiner Arbeit „Die Strafbarkeit
des Verteidigers wegen Geld-
wäsche (§ 261 StGB) durch An-
nahme bemakelter Honorarmit-
tel“ nach einer breit angelegten
Einführung das Urteil des
BVerfG vom 30. März 2004 als
Ausgangspunkt der Klärung, ob
und welche Probleme für An-
wälte und Beschuldigte durch
den Geldwäschetatbestand bei
der Annahme der Verteidiger-
vergütung auch künftig beste-
hen. Die Verfassungsrichter ha-
ben die Strafbarkeit des

Rechtsanwalts bekanntlich auf Fälle beschränkt, in welchen
der Anwalt von der Herkunft der Gelder weiß. Auch wenn
der Verfasser die Sichtweise des BVerfG grundsätzlich
begrüßt, so sieht er die Sicherstellung eines fairen Verfah-
rens und einer effektiven Verteidigung durch die Vorsatz-
lösung des BVerfG dahingehend bedroht, dass es den Straf-
verfolgungsbehörden weiterhin möglich ist, durch
strafprozessuale Maßnahmen Einblicke in das Verhältnis
zwischen Verteidiger und Mandant zu gewinnen. Gleichwohl
lehnt Schneider die Freistellung des Verteidigers von der
Strafdrohung des § 261 StGB durch die sog. Tatbestandslö-
sung ab, auch den im Schrifttum vertretenen weiteren
Lösungsvorschlägen, etwa der sog. Rechtfertigungslösung
oder der Strafausschließungslösung will er sich nicht an-
schließen. Schrader sieht das wesentliche Problem in der Si-
cherstellung eines erhöhten Schutzes vor strafprozessualen
Maßnahmen, etwa der Beschlagnahme von Verteidigerunter-
lagen oder der Überwachung des Telefonverkehrs. Die Unter-
suchung kommt zu dem Ergebnis, dass ein besserer Schutz
des Verhältnisses zwischen Anwalt und Mandant vor straf-
prozessualen Maßnahmen in der StPO und im StGB ver-
ankert werden muss. Der Verfasser schlägt vor, den Rege-
lungsgehalt des § 261 StGB in § 138 a Abs. 1 Nr. 3 StPO
anzusiedeln, da dort alle übrigen Anschlusstaten im Sinne
der §§ 257 StGB angesprochen sind. Ziel seines Vorschlages
ist es, die nach seiner Auffassung aus dem Gleichgewicht ge-
brachte Waffengleichheit zwischen Strafverfolgungs-

behörden und Beschuldigten wiederherzustellen. Hierfür ist
er auch bereit, den Nachteil in Kauf zu nehmen, dass eine
Verankerung im Verfahrensrecht mit dem Risiko der Aus-
schließung des Verteidigers und damit dem Verlust des
Mandats einhergeht.

2. Die nicht eben seltenen Mo-
nografien zur Geldwäschepro-
blematik befassen sich vorran-
gig mit der strafrechtlichen
Dimension der Thematik. Do-
minik Reithner wählt in seiner
Untersuchung „Die Indienst-
nahme von Rechtsanwälten
durch die Zweite Geldwäsche-
richtlinie und das Geldwäsche-
gesetz“, einer Passauer Disser-
tation, einen anderen
Schwerpunkt. Er befasst sich
primär mit den europarecht-
lichen Vorgaben – und hier ins-

besondere mit der 2. Geldwäscherichtlinie – sowie ihrer na-
tionalen Umsetzung durch das GwG. Strafrechtliche Fragen
des nationalen Rechts werden erst im letzten Drittel der Ar-
beit, gleichsam als Abrundung, erörtert. Der Verfasser hält
eine auf Art. 95 EG gestützte Kompetenz zur Einbeziehung
von Rechtsanwälten in den Anwendungsbereich der 2. Geld-
wäscherichtlinie für äußerst fragwürdig. Den Regelungs-
ansatz der Richtlinie, der zu unterschiedlich intensiven Um-
setzungen auf nationaler Ebene einlädt, stuft er nicht nur als
problematisch, sondern auch als berufspolitisch gefährlich
ein, da er bei partiell unbefriedigender Umsetzung zu einem
späteren Zeitpunkt Anlass zu einer weiteren, noch restrikti-
veren europäischen Normsetzung sein kann. Nach Behand-
lung der europarechtlichen Grundlagen auf rund 50 Seiten
wendet sich der Verfasser sodann auf den nächsten 60 Seiten
der nationalen Umsetzung durch das GwG zu, bevor er ei-
nen kurzen Ausblick auf die 3. Geldwäscherichtlinie gibt
(welche die ihn primär interessierenden Fragen nicht
berührt). Eines der von Reithner gewonnenen Ergebnisse ist,
dass die Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten für
Rechtsanwälte nicht geeignet sind, den vom Europäischen
Normgeber bzw. deutschen Gesetzgeber angestrebten Zweck
zu erreichen. Sie verstoßen damit nach Auffassung von
Reithner gegen höherrangiges Gemeinschaftsrecht. Die An-
zeigepflicht nach § 11 Abs. 3 S. 2 GwG hält der Verfasser,
wenn auch mit Bedenken, für noch verfassungsmäßig. Er be-
tont, dass ein Verstoß gegen die Pflichten aus dem GwG
nicht ohne weiteres den Vorwurf leichtfertigen Handelns im
Sinne von § 261 StGB begründen kann, ebenso wenig wie
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 11 GwG nach Ab-
lehnung der Rechtsberatung zu einer Strafbarkeit durch Un-
terlassen führen kann.
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Sind Haftungsrecht und
Berufsrecht (un)vereinbar?
Zugleich eine Anmerkung zu BGH, Urt. v. 5.2.09 –
IX ZR 18/07 (in diesem Heft ab Seite 461)
Rechtsanwalt Holger Sassenbach, Vaterstetten

Für die Verbindlichkeiten einer Anwaltssozietät haften Sozie-
tät und alle Sozien. Ob und inwieweit diese akzessorische
Haftung im Haftungsrecht Anwendung findet und welche
Folgen sie für das Berufsrecht und die Berufshaftpflichtver-
sicherung hat, sind offene Fragen (siehe dazu den Beitrag
des Autors in AnwBl 2006, 304 ff.: Berufsrecht contra Gesell-
schaftsrecht). Dieser Beitrag stellt die aktuellen Entwicklun-
gen dar.

I. Bedeutung

1. Der akzessorischen Haftung liegt die grundlegende Ent-
scheidung des BGH vom 29.1.2001 (NJW 2001, 1056) zu-
grunde, wonach die BGB-Gesellschaft – und damit auch die
Sozietät – rechts- und parteifähig ist. Daraus resultiert – kurz
gesagt – eine Haftung der Sozietät und der Sozien kraft Geset-
zes (§§ 128, 130 HGB) für alle Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft. Der beim BGH für die Berufshaftung zuständige IX.
Zivilsenat hat bis heute nicht abschließend entschieden, ob
dieses Haftungsmodell auch für berufliche Haftungsfälle gilt.

2. Daraus ergeben sich Konsequenzen im Hinblick auf
die Frage, wer neben der handelnden und den Schaden ver-
ursachenden Person haftet: Ist es die Sozietät ? Sind es die
anderen Sozien? Ist es der neu hinzugekommene Sozius?

3. Die akzessorische Haftung hat dabei nicht nur Bedeu-
tung für das Haftungsprinzip in einer Sozietät als BGB-Ge-
sellschaft, sondern auch für den einzelnen Berufsträger,
wenn dessen Schutz aus der Berufshaftpflichtversicherung
nicht so weit reicht, um die akzessorische Haftung abzude-
cken. Die Berufshaftpflichtversicherung verfolgt zwei Zwe-
cke: Sie soll in aller Regel das Risiko der fehlerhaften Berufs-
ausübung zugunsten der Mandanten, aber auch zugunsten
des einzelnen Berufsträgers absichern (Borgmann/Jungk/
Grams, Anwaltshaftung, VIII Rdnr. 2). Dieser Zweck ist
gefährdet, wenn eine Haftung statuiert wird, die über die An-
forderungen der BRAO und der Berufshaftpflichtversiche-
rung hinausgeht.

a) Die auf das HGB gestützte akzessorische Haftung
geht über die Anforderungen der BRAO hinaus, weil sie mit
dem HGB eine Haftungsnorm einsetzt, die nicht Gegen-
stand der Pflichtversicherung ist. Das ist nur die Haftung für
das Fehlverhalten anderer nach §§ 278, 831 BGB, nicht aber
nach §§ 128, 130 HGB. Wenn die Versicherungsbedingungen
– § 51 BRAO folgend – ausdrücklich auf die §§ 278, 831 BGB
Bezug nehmen, ist eine andere Haftung nicht Gegenstand
der Berufshaftpflichtversicherung (Terbille, in Rinsche/Fah-
rendorf/Terbille, Die Haftung des Rechtsanwalts, 7. Aufl.,
Rdnr. 1950).

b) Die akzessorische Haftung geht in ihrer Ausgestal-
tung auch über die Anforderungen der Berufshaftpflichtver-
sicherung hinaus, wenn ein neu eintretender Sozius gem.
§ 130 HGB für eine fehlerhafte Berufsausübung haftet, die

vor seinem Eintritt und möglicherweise sogar vor seiner Zu-
lassung als Rechtsanwalt begangen wurde. Damit wird eine
Haftung begründet, für die keine Pflicht zum Abschluss ei-
ner Berufshaftpflichtversicherung besteht. Diese ist nur wäh-
rend der Dauer der Zulassung aufrecht zu erhalten (§§ 12
Abs. 2, 14 Abs, 2 Nr. 9 BRAO), aber nicht für Zeiten vor der
Zulassung.

II. Lösungsvorschläge

1. Die Rechtsprechung hat, wie bereits dargelegt, noch nicht
endgültig entschieden, ob dieses neue Haftungsprinzip auch
für berufliche Haftungsfälle gilt. Zwei neuere Entscheidun-
gen des BGH vom 26.6.08 (IX ZR 145/05 = VersR 2008,
1394) und vom 5.2.09 (IX ZR 18/07, in diesem Heft ab Seite
461) betrafen die Fälle von interprofessionellen Sozietäten.

a) Im ersten Fall sollte eine Steuerberaterin für eine
mietrechtliche Falschberatung ihres Rechtsanwaltssozius
haften, die sie selber aber gar nicht hätte vornehmen dürfen.
Das OLG München (Urt. v. 28.7.05, 19 U 5139/04) hatte die
Steuerberaterin ohne Wenn und Aber verurteilt, den entstan-
denen Schaden zu ersetzen, weil sie als BGB-Gesellschafte-
rin analog § 128 HGB hafte. Der BGH hat – richtigerweise –
diese Verurteilung aufgehoben und die Klage gegen die Steu-
erberaterin für unbegründet erachtet. Dabei hat er – bedau-
ernswerterweise – offen gelassen, ob die Steuerberaterin tat-
sächlich analog § 128 HGB hafte: da das Mandat im Jahre
2000 und damit vor der grundlegenden Entscheidung des
BGH vom 29.1.01 erteilt wurde, konnte es ohnehin nicht der
Sozietät als solcher erteilt werden, weil diese zum damaligen
Zeitpunkt noch nicht rechts- und parteifähig war. Damit
aber genoss die Steuerberaterin einen Bestandsschutz, denn
eine rückwirkende Haftung von berufsfremden Mitgliedern
einer gemischten Sozietät scheidet aus (BGH aaO).

b) Im zweiten Fall hatte eine interprofessionelle Sozietät
als BGB-Gesellschaft, bestehend aus einem Rechtsanwalt, ei-
nem Steuerberater und einem Steuerberater/Wirtschafts-
prüfer den Auftrag zur Rechtsberatung übernommen und
durch den Rechtsanwalt ausgeführt. Für die fehlerhafte
Rechtsberatung sollte aber nach Auffassung des Berufungs-
gerichts die Sozietät als solche haften, die auch allein ver-
klagt wurde. Der BGH bestätigt einerseits seine Rechtspre-
chung, wonach bei einer interprofessionellen Sozietät der
Vertrag so auszulegen ist, dass die Erfüllung des Vertrags
nur diejenigen Mitglieder der Sozietät übernehmen sollen,
die berufsrechtlich und fachlich dazu befugt sind, und ver-
weist hierzu auf die oben genannte Entscheidung vom
26.6.08; andererseits lässt er es nach wie vor offen, ob diese
Grundsätze auch nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der
BGB-Gesellschaft weiter gelten. Im Ergebnis konnte das
auch hier offen bleiben, denn das Mandat wurde bereits 1999
und damit ebenfalls vor der grundlegenden Entscheidung
des BGH vom 29.1.01 erteilt. Damit konnte es ebenfalls nicht
der Sozietät als solcher erteilt werden, so dass die gegen die
Sozietät, nicht aber gegen die einzelnen Sozien erhobene
Klage mangels Passivlegitimation abgewiesen wurde.

2. Die Frage, ob die akzessorische Haftung auch für be-
rufliche Haftungsfälle gilt, blieb somit offen, da sie allein aus
zeitlichen Gründen nicht entscheidungserheblich war. Was
wird demnach passieren, wenn die nächste Entscheidung an-
steht, in der das Mandat der interprofessionellen Sozietät
nach dem 29.1.01 erteilt wurde?
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a) Der BGH lässt ansatzweise erkennen, dass sich eine
Haftung der Sozien, die keine Rechtsanwälte sind, für
Pflichtverletzungen ihres Rechtsanwaltssozius nicht allein
deswegen ergebe, weil sie der als BGB-Gesellschaft geführten
Kanzlei als Gesellschafter angehören. Begründet wird dies
mit dem Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung, wonach
bei einer interprofessionellen Sozietät der Vertrag zwischen
Auftraggeber und einem Sozietätsmitglied in der Regel so
auszulegen ist, dass nur diejenigen den Vertrag erfüllen
können, die berufsrechtlich und fachlich dazu befugt seien.
Nicht-Rechtsanwälte haften daher nicht für fehlerhafte
Rechtsbesorgung.

b) Alle Zitate der bisherigen Rechtsprechung beziehen
sich aber auf Entscheidungen und Mandate vor dem 29.1.01.
Ohne konkrete Aufrechterhaltung bleibt damit auch weiterhin
offen, ob diese Grundsätze auch in Ansehung der mittlerweile
anerkannten Rechts- und Parteifähigkeit weiterhin uneinge-
schränkt gelten. Hier ist ein klares Votum wünschenswert.

c) Auch in der Literatur findet sich keine einheitliche
Auffassung: auf der einen Seite sind Meinungen zu finden,
die die akzessorische Haftung aller Sozietätsmitglieder un-
eingeschränkt auch bei interprofessionellen Sozietäten an-
wendet (vgl. statt aller Terbille, aaO, Rn. 119); eine andere
Meinung versteht die persönliche Haftung der Sozietätsmit-
glieder analog § 128 HGB im Wege der Vertragsauslegung
so, dass einschränkend nur diejenigen haften, die auch
früher nur Vertragspartner wurden, so dass die bisherige
Rechtsprechung uneingeschränkt fort gelte (Sieg in Zu-
gehör/Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung,
2. Aufl. Rdnr. 354).

d) Im Ergebnis bleibt abzuwarten, bis der BGH einen Fall
von akzessorischer Haftung zu entscheiden hat, in dem das zu-
grunde liegende Mandat erst nach dem 29.1.01 erteilt wurde.

e) Zu berücksichtigen bleibt, dass ein Versicherungs-
schutz für eine berufsfremde und rechtlich nicht zulässige
Tätigkeit entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Prämienfindung zur Verfügung gestellt
werden kann (Sassenbach, AnwBl 2006, 304, 307). So wie
eine Steuerberaterin möglicherweise für mietrechtliche
Falschberatung des Rechtsanwalts haftet, so kann umgekehrt
der Rechtsanwalt für eine fehlerhafte betriebswirtschaftliche
Beratung der Steuerberaterin haften. Beide haften, ohne Ver-
sicherungsschutz zu haben.

3. Offen ist auch, wie sich die akzessorische Haftung auf
den eintretenden Sozius auswirkt.

a) Folgerichtige Konsequenz der akzessorischen Haftung
ist die persönliche Haftung des in eine BGB-Gesellschaft ein-
tretenden Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft, die vor seinem Eintritt begründet wurden. Dies gilt
auch für eine Anwaltssozietät (BGH, Urt. v. 3.5.2007, Az. IX
ZR 218/05 = AnwBl 2007, 717).

b) Der eintretende Gesellschafter hat aber keinen Ver-
sicherungsschutz für solche Verstöße, die vor seinem Eintritt
begründet wurden, weder über seinen eigenen Versiche-
rungsvertrag noch über den der neuen Sozietät (Diller, AVB-
RSW, § 2 Rdnr. 26). Dies ist das Resultat der Unvereinbarkeit
der akzessorischen Haftung mit dem Verstoßprinzip, das der
Berufshaftpflichtversicherung zugrunde liegt (Diller, aaO).
Der Gesetzgeber hat aber das Verstoßprinzip eingeführt, um
die zeitliche Kongruenz von Berufsausübung und Versiche-
rungsschutz im Interesse des einzelnen Berufsträgers, aber
auch der Mandantschaft sicherzustellen, indem Verstöße
während der Aufrechterhaltung der Zulassung und damit

der Laufzeit des Versicherungsvertrages versichert sein sol-
len. Das Prinzip wird durchbrochen, wenn ein eintretender
Gesellschafter für Verstöße haftet, die vor seinem Eintritt –
und möglicherweise auch vor seiner Zulassung – begründet
wurden. Das kann weder im Interesse des Berufsträgers
noch der Mandantschaft sein.

c) Soweit in der Literatur vorgeschlagen wird, dieses Pro-
blem über eine Rückwärtsversicherung zu lösen (Diller, aaO,
§ 2 Rdnr. 28), ist diese Lösung nicht geeignet, vollumfäng-
lichen Versicherungsschutz zu gewährleisten. Zum einen
bietet eine Rückwärtsversicherung Versicherungsschutz nur
für solche Verstöße aus der Vergangenheit, die nicht bekannt
sind. In den Fällen, in denen Verstöße aber bekannt sind,
steht ein Versicherungsschutz nicht zur Verfügung, auch
wenn der eintretende Sozius dafür uneingeschränkt haftet.
Zum anderen muss die Rückwärtsversicherung zeitlich be-
stimmt werden, das heißt mit einem Anfangs- und Endzeit-
punkt. Es besteht immer eine Unsicherheit, wie weit die ak-
zessorische Haftung zurück reichen soll. Der eintretende
Sozius läuft daher nach wie vor Gefahr, für etwas zu haften,
was nicht versichert ist.

d) Vorzug verdient vielmehr der Lösungsansatz des Be-
rufsstands (DAV-Vorschlag zur BRAO-Novelle, AnwBl 2006,
703, 728), der in Anbetracht der dargestellten Entwicklung
der Haftung das Berufsrecht mit einem neuen § 51 a Abs. 3
die BRAO so ändern möchte, dass der eintretende Sozius
nur noch für solche Verbindlichkeiten haften soll, die seit
seinem Eintritt in die Sozietät entstehen. Begründet wird
dies (aaO S. 742) mit dem Schutz der jungen Rechtsanwälte.
Bedauerlicherweise wird dieser Ansatz – zumindest derzeit –
nicht weiter verfolgt.

III. Schlussfolgerungen

9 All das zeigt, dass seit mehr als 8 Jahren ungewiss ist, wie
sich die Rechtsprechung des II. Zivilsenats zur Rechts- und
Parteifähigkeit der BGB-Gesellschaft auf berufliche Haftungs-
fälle auswirkt. Eine baldige endgültige Lösung der offenen
Fragen durch Rechtsprechung und/oder Gesetzgebung ist zu
begrüßen, auch von Seiten der Versicherungswirtschaft.
9 Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Haftungssystem
auch mit dem bestehenden und bewährten System der Be-
rufshaftpflichtversicherung vereinbar bleibt.
9 Die offenen Fragen aus dem Zusammenspiel von akzes-
sorischer Haftung und dem Schutz aus der Berufshaftpflicht-
versicherung sind für jeden einzelnen Berufsträger von exis-
tenzieller Bedeutung.
9 Um diese Fragen angemessen zu beantworten, bedarf es
der sachkundigen Beratung durch Versicherungsunterneh-
men und Versicherungsvermittler, die Spezialisten auf dem
Gebiet der Berufshaftpflichtversicherung sind.
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Anwaltsrecht

Wer sich „Rechtsanwälte“ nennt, muss
zwei Anwälte auf dem Briefbogen haben
GG Art. 3, 12; BORA § 10 Abs. 1 Satz 3

Bei der Verwendung der Kurzbezeichnung „Rechtsanwälte“ auf
dem Briefbogen einer Kanzlei müssen mindestens zwei Anwälte
namentlich genannt werden. Wird ein Anwalt von einem einzel-
nen Anwalt beschäftigt, kann durch ausdrückliche Hinweise an
die Rechtssuchenden auf ein Anstellungsverhältnis oder eine freie
Mitarbeit eine Scheinsozietät vermieden werden.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 24.3.2009 – 1 BvR 144/09

Aus den Gründen: I. Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Ertei-
lung eines Verweises gegenüber einem Rechtsanwalt wegen der
Verletzung von § 10 Abs. 1 Satz 3 der Berufsordnung für Rechts-
anwälte (im Folgenden: BORA) bei der Kurzbezeichnung seiner
Kanzlei.

1. Nach § 9 BORA dürfen Rechtsanwälte in bestimmten Fäl-
len beruflicher Zusammenarbeit, etwa bei einer Sozietät, bei ei-
nem Anstellungsverhältnis oder bei freier Mitarbeit, eine Kurz-
bezeichnung führen. Einzelheiten zur Verwendung einer
solchen Kurzbezeichnung auf Briefbögen eines Rechtsanwalts
regelt § 10 Abs. 1 BORA.

Die Vorschrift lautet:

Auf Briefbögen müssen auch bei Verwendung einer Kurzbezeichnung die Namen
sämtlicher Gesellschafter mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
aufgeführt werden. Gleiches gilt für Namen anderer Personen, die in einer Kurz-
bezeichnung gemäß § 9 enthalten sind. Es muss mindestens eine der Kurz-
bezeichnung entsprechende Zahl von Gesellschaftern, Angestellten oder freien
Mitarbeitern auf den Briefbögen namentlich aufgeführt werden.

2. Der Beschwerdeführer, der in seiner Kanzlei eine weitere
Rechtsanwältin beschäftigt, verwendete auf Briefbögen eine
Kurzbezeichnung, die sich aus seinem Familiennamen und dem
Zusatz „Rechtsanwälte“ zusammensetzte. Obwohl ihm deshalb
wegen Verstoßes gegen § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA durch die
Rechtsanwaltskammer eine Rüge erteilt worden war, benutzte er
diese Kanzleibriefbögen unverändert weiter. Das Anwaltsgericht
stellte daraufhin eine schuldhafte Verletzung der Berufspflichten
fest und erteilte dem Beschwerdeführer einen Verweis. Die hier-
gegen gerichtete Berufung blieb bei dem Anwaltsgerichtshof
ebenso ohne Erfolg wie die anschließende Beschwerde gegen die
Nichtzulassung der Revision beim Bundesgerichtshof.

3. Gegen diese Entscheidungen der Berufsgerichte wendet
sich die Verfassungsbeschwerde. Der Beschwerdeführer rügt
die Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 3 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 1 GG. Art. 3 Abs. 1 GG sei verletzt, weil § 10 Abs. 1
Satz 3 BORA nicht für Rechtsanwaltsgesellschaften, jedoch für
andere Formen beruflicher Zusammenschlüssen gelte. Da es
sich bei der Verpflichtung aus der Vorschrift des § 10 Abs. 1
Satz 3 BORA um einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Be-
rufsfreiheit handele, sei auch Art. 12 Abs. 1 GG verletzt. Ange-
sichts der in der Praxis anzutreffenden Briefbögen, die die tat-
sächliche personelle Zusammensetzung insbesondere von
Großkanzleien mit einer Vielzahl von Angestellten und freien
Mitarbeitern nicht erkennen ließen, diene § 10 Abs. 1 Satz 3
BORA nicht mehr der von den Gerichten ins Feld geführten
Transparenz und Information. Der Briefbogen sei insoweit
keine wesentliche Informationsquelle mehr. Soweit es um die
personelle Zusammensetzung einer Kanzlei gehe, komme nur
dem Vertrag des Rechtsuchenden mit der Anwaltskanzlei, dem
häufig in Bezug genommenen Internetauftritt sowie Anwalts-
verzeichnissen Bedeutung zu. Außerdem sei für das Vorliegen
eines Interessenwiderstreits auf den einzelnen Rechtsanwalt

abzustellen, die Regelung zur Sozietätserstreckung aus § 3
Abs. 2 BORA sei relativ bedeutungslos. Nach § 10 Abs. 1 Satz 3
BORA reiche es im Übrigen aus, dass bei einer aus zwei Namen
bestehenden Kurzbezeichnung im Briefbogen nur die Namen
zweier Rechtsanwälte aufgeführt würden, auch wenn in der
Kanzlei tatsächlich eine Vielzahl angestellter Rechtsanwälte tätig
sei. Schließlich sei die angegriffene Regelung auch unzumutbar,
weil sie eine Pflicht zur Begründung einer Scheinsozietät bein-
halte, woran insbesondere jüngere Rechtsanwälte aufgrund der
gravierenden Haftungsfolgen kein Interesse hätten.

II. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung
anzunehmen. Die Voraussetzungen des § 93 a Abs. 2 BVerfGG
liegen nicht vor. Die Verfassungsbeschwerde hat keine grund-
sätzliche Bedeutung. Ihre Annahme ist auch nicht zur Durch-
setzung der von dem Beschwerdeführer als verletzt gerügten
Rechte angezeigt; denn die Verfassungsbeschwerde hat keine
Aussicht auf Erfolg (vgl. BVerfGE 90, 22 <24 ff.>). Der Be-
schwerdeführer wird weder durch die Regelung in § 10 Abs. 1
Satz 3 BORA noch durch den auf ihrer Grundlage ergangenen
Verweis in Grundrechten verletzt.

1. Allerdings liegt ein Eingriff in die Berufsfreiheit des Be-
schwerdeführers vor. § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA schreibt be-
stimmte Informationen auf Briefbögen verbindlich vor und re-
gelt damit Modalitäten der Berufsausübung. Zu dem Bereich
der durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten berufsbezogenen Tä-
tigkeiten gehört auch die berufliche Außendarstellung des
Grundrechtsträgers. Den Angehörigen freier Berufe soll für
sachgerechte, nicht irreführende Information im rechtlichen
und geschäftlichen Verkehr Raum bleiben. Maßnahmen, die
sie dabei beschränken, stellen Eingriffe in die Freiheit der Be-
rufsausübung dar und bedürfen einer gesetzlichen Grundlage,
die ihrerseits den Anforderungen der Verfassung an grund-
rechtsbeschränkende Gesetze genügen muss (vgl.BVerfGE 85,
248 <256>; 101, 331 <347>).

2. Die Satzungsbestimmung aus § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA
trägt diesen Anforderungen Rechnung und begegnet daher kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken.

a) Die angegriffene Regelung dient der Transparenz sowie
der Information des rechtsuchenden Publikums und damit hin-
reichenden Belangen des Gemeinwohls (vgl. Beschluss der
3. Kammer des Ersten Senats vom 20. November 2007 – 1 BvR
2482/07 –, NJW 2008, S. 502 <503>). So werden Rechtsuchende
durch die namentliche Benennung der Rechtsanwälte auf dem
Briefbogen in die Lage versetzt, mögliche Interessenwider-
streite abzuschätzen (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer
des Ersten Senats vom 13. Juni 2002 – 1 BvR 736/02 –, NJW
2002, S. 2163). Zwar wird dieser Gemeinwohlbelang in erster
Linie mit der Verpflichtung zur namentlichen Benennung
sämtlicher Gesellschafter aus § 10 Abs. 1 Satz 1 BORA verfolgt.
Jedoch dient auch § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA der Information der
Rechtsuchenden über die personelle Zusammensetzung der
Kanzlei, indem er bei zulässigen Kurzbezeichnungen unabhän-
gig von der internen Gesellschafterstellung zur namentlichen
Angabe weiterer Berufsträger verpflichtet, sofern aus der Kurz-
bezeichnung hervorgeht, dass in der Kanzlei mehrere Berufsträ-
ger tätig sind. Dass dies dem Rechtsuchenden weitere Informa-
tionen zur Abschätzung eines potentiellen Interessenkonflikts
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verschafft, wird gerade in Fällen wie dem vorliegenden deutlich,
weil die weitere in der Kanzlei des Beschwerdeführers tätige
Rechtsanwältin zusätzlich noch eine eigene Kanzlei betreibt.

Sofern mit einer Kurzbezeichnung auch eine Aussage über
die Anzahl der in der Kanzlei aktiv tätigen Rechtsanwälte ver-
bunden ist, bietet § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA den Rechtsuchenden
auch insoweit Transparenz, als ihnen die namentliche Benen-
nung der Berufsträger die Kontrolle ermöglicht, ob die Kanzlei
tatsächlich die durch die Kurzbezeichnung suggerierte Größe
aufweist. Die Pluralbezeichnung deutet zudem nicht nur auf
eine bestimmte Größe hin, sondern erweckt beim rechtsuchen-
den Publikum auch die Erwartung, dass im Haftungsfall meh-
rere gesamtschuldnerisch haftende Gesellschafter zur Verfü-
gung stehen. Durch das Benennungsgebot wird aus dem
Briefbogen mithin auch ersichtlich, welche Berufsträger auf
Seiten der Kanzlei in möglichen künftigen Haftungsfällen dem
Mandanten gegenüberstehen.

b) Das Benennungsgebot ist auch ein geeignetes Mittel zur
Erreichung des verfolgten Zwecks. Zwar ist dem Beschwer-
deführer zuzugeben, dass sich die personelle Zusammenset-
zung einer Kanzlei nicht abschließend aus dem Briefbogen er-
sehen lässt, weil nach § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA nur so viele
Berufsträger namentlich aufgeführt sein müssen, wie dies der
gewählten Kurzbezeichnung entspricht. Daraus folgt jedoch
nicht, dass das gewählte Mittel zur Zweckerreichung ungeeig-
net wäre und daher auch auf das vorgeschriebene Mindestmaß
an Information verzichtet werden müsste. Eine Maßnahme ist
bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, wenn
mit ihrer Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann,
so dass die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt
(vgl. BVerfGE 63, 88 <115>; 67, 157 <175>; 96, 10 <23>; 103,
293 <307>; 115, 276 <308>). Dem Normgeber kommt dabei ein
Einschätzungs- und Prognosevorrang zu (vgl. BVerfGE 25, 1
<17, 19 f.>; 77, 84 <106 f.>; 115, 276 <308>). Ihm obliegt es,
unter Beachtung der Sachgesetzlichkeiten zu entscheiden, wel-
che Maßnahmen er im Interesse des Gemeinwohls ergreifen
will (vgl. BVerfGE 103, 293 <307>; 115, 276 <308>). Allein
durch den Umstand, dass sich das angestrebte Ziel durch eine
noch strengere Regelung – etwa die namentliche Benennung
sämtlicher in der Kanzlei tätigen Rechtsanwälte ohne Rücksicht
auf die gewählte Kurzbezeichnung – möglicherweise besser er-
reichen ließe, wird jedoch die Eignung der Regelung nicht in
Frage gestellt (vgl. BVerfGE 101, 331 <349>; auch BVerfG, Be-
schluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 13. Juni 2002 –
1 BvR 736/02 –, NJW 2002, S. 2163).

Gegen die Geeignetheit der angegriffenen Vorschrift, dem
Rechtsuchenden die Haftungssituation erkennbar zu machen,
spricht auch nicht, dass es einem Einzelanwalt, der freie Mit-
arbeiter oder Angestellte beschäftigt, nicht verwehrt ist, eine
Kurzbezeichnung zu wählen, die auf eine Mehrheit an Berufs-
trägern hinweist. Aus dem Umstand, dass das anwaltliche Be-
rufsrecht auch in Konstellationen, in denen letztlich nur ein
Berufsträger haftet, die Verwendung von Pluralbezeichnungen
nicht ausgeschlossen hat, folgt vielmehr gerade das Bedürfnis
einer klarstellenden Information des Rechtsuchenden, die
durch § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA sichergestellt wird.

Ebenso wenig vermag die Argumentation des Beschwer-
deführers zu überzeugen, dass es für das Vorliegen eines Inte-
ressenwiderstreits nur auf den Einzelanwalt ankomme und die
Regelung der Sozietätserstreckung des § 3 Abs. 2 BORA „relativ
bedeutungslos“ sei. Denn die Benennung soll dem Recht-
suchenden ohne Rücksicht auf etwaige strafrechtliche oder be-
rufsrechtliche Sanktionsschwellen Informationen an die Hand
geben, damit für ihn ersichtlich wird, wer ihm auf Seiten der
Sozietät gegenübersteht, und er mögliche Interessenkollisionen
gegebenenfalls auch bereits im Vorfeld einer Mandatserteilung
erkennen und die Angaben zur Größe der Kanzlei überprüfen
kann. Dies verdeutlicht auch, dass die Vorschrift entgegen

einer in der Literatur geäußerten Ansicht (vgl. Römermann, in:
Hartung/Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung,
4. Aufl., § 10 BORA Rdnr. 26) nicht aufgrund der allgemeinen
Vorschriften aus § 3 und § 5 BORA überflüssig ist, weil § 10
Abs. 1 Satz 3 BORA eine diese Pflichten flankierende Maß-
nahme darstellt, die dem Rechtsuchenden eine eigene Einschät-
zung ermöglichen soll.

c) Die Regelung ist zur Erreichung der verfolgten Ziele erfor-
derlich. Soweit der Beschwerdeführer darauf hinweist, die Zu-
sammensetzung der Kanzlei könne dem Rechtsuchenden auch
auf Nachfrage mitgeteilt werden, dieser könne sich ferner über
das Internet informieren oder Anwaltsverzeichnisse erwerben,
bleibt außer Betracht, dass es sich hierbei durchweg um Alterna-
tiven der Informationsbeschaffung handelt, bei denen der Recht-
suchende selbst aktiv werden muss und die schon aus diesem
Grunde keinen vergleichbaren Eignungsgrad aufweisen.

d) Insbesondere wegen der mit ihr verbundenen geringen
Belastung des Einzelnen ist die angegriffene Satzungsbestim-
mung auch im engeren Sinne verhältnismäßig.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers folgt aus § 10
Abs. 1 Satz 3 BORA keine Pflicht zur Begründung einer
Scheinsozietät. Nicht jede Benennung eines weiteren Rechts-
anwalts im Briefbogen führt zwingend zu einer diesen Beruf-
träger in die Haftung einschließenden Außengesellschaft. Ent-
scheidend ist vielmehr die konkrete Gestaltung des
Außenauftritts im Einzelfall, etwa durch Briefbögen, Stempel
und Kanzleischild. Hierbei ist es durchaus möglich – und in
der Praxis auch üblich – durch ausdrückliche Hinweise an die
Rechtsuchenden, wie etwa die nach § 8 BORA zulässige Angabe
des Anstellungsverhältnisses oder der freien Mitarbeit, Trans-
parenz zu schaffen und einen haftungsbegründenden Rechts-
schein zu vermeiden.

Das Interesse der Rechtsuchenden an einem Mindestmaß
an Information und Transparenz hinsichtlich personeller Zu-
sammensetzung, Größe und Haftungssituation einer Kanzlei
rechtfertigt es, dass – neben der durch § 10 Abs. 1 Satz 1 BORA
geforderten namentlichen Benennung aller Gesellschafter – je-
denfalls auch die Berufsträger durch Angabe ihrer Namen auf
dem Briefbogen individualisiert werden, auf deren Mitarbeit
die Kurzbezeichnung der Kanzlei hinweist. Demgegenüber
kommt dem Interesse des Beschwerdeführers, den Zusatz
„Rechtsanwälte“ in der verwendeten Kurzbezeichnung zu
führen, ohne einen weiteren Rechtsanwalt namentlich benen-
nen zu müssen, untergeordnete Bedeutung zu. Dem Beschwer-
deführer geht es letztlich um die Vermeidung einer von ihm
als lästig und antiquiert empfundenen Informationspflicht.
Auch praktische Schwierigkeiten der Briefbogengestaltung –
wie sie etwa von Großkanzleien mit einer Vielzahl bereits auf-
grund § 10 Abs. 1 Satz 1 BORA namentlich zu benennender
Gesellschafter geltend gemacht werden (vgl. BVerfG, Beschluss
der 2. Kammer des Ersten Senats vom 13. Juni 2002 – 1 BvR
736/02 –, NJW 2002, S. 2163) – können im vorliegenden Fall
nicht bestehen. Bei der namentlichen Benennung handelt es
sich um eine regelmäßig mit geringem Aufwand zu bewerkstel-
ligende zusätzliche Angabe im Briefbogen, die auch keine nen-
nenswerten drucktechnischen Schwierigkeiten mit sich bringt,
welche die Verpflichtung als unzumutbar erscheinen ließen.

3. Auch ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ist nicht ersicht-
lich. Zum einen handelt es sich bei der Rechtsanwaltsgesell-
schaft nicht um eine im Hinblick auf die Briefbogengestaltung
geeignete Vergleichsgruppe; denn aufgrund § 4 des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbHG) ist die Rechtsanwaltsgesellschaft verpflichtet, in der
Firma den Zusatz „mit beschränkter Haftung“ oder „mbH“ zu
verwenden. Dies verdeutlicht zumindest für die Haftungserwar-
tung dem Rechtsuchenden, dass eine gesamtschuldnerische
Haftung der tatsächlichen oder vermeintlichen Gesellschafter
wie bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht besteht.
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Zum anderen übersieht der Beschwerdeführer, dass die Berufs-
ordnung für Rechtsanwälte zwar keine direkte Anwendung auf
die Rechtsanwaltsgesellschaft nach § 59 c ff. BRAO finden mag,
jedoch im Ergebnis aufgrund der Verpflichtung aus § 33 Abs. 2
BORA die Vorschriften über die Briefbogengestaltung auch bei
der Berufsausübung in Form einer GmbH zu beachten sind
(vgl. Feuerich/Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung, 7. Aufl.,
§ 59 b Rdnr. 3 und § 59 m Rdnr. 5), so dass bereits die vom Be-
schwerdeführer behauptete tatsächliche Ungleichbehandlung
nicht zu erkennen ist.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack.

Anmerkung der Redaktion: Kurzbezeichnungen auf dem Kanzlei-
briefbogen sind nach wie vor im anwaltlichen Werberecht Auslöser
für ein Vorgehen der Rechtsanwaltskammern. Die Zulässigkeit
von Kurzbezeichnung regelt § 9 BORA. Nähere Anforderungen
enthält § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA. Nach dieser Vorschrift muss die
Anzahl der Personen, die in der Kurzbezeichnung erwähnt wird,
kleiner oder gleich der Zahl der Anwälte sein, die auf dem Brief-
bogen erscheinen. Egal ist, ob die auf dem Briefbogen aufgeführ-
ten Anwälte haftende Sozien sind. Das Bundesverfassungsgericht
hat nun entschieden, dass diese Vorschrift zumindest nicht ver-
fassungswidrig sei. § 10 Abs. 1 Satz 1 BORA diene jedenfalls auch
der Transparenz und der Information des rechtssuchenden Publi-
kums, auch wenn sich die personelle Zusammensetzung einer
Kanzlei nicht abschließend aus dem Briefbogen ersehen lasse.
Doch auch wenn die Vorschrift verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden ist, bleibt die Frage nach dem Sinn der Norm. Sie dient
vor allem dazu, eine wettbewerbsrechtliche Irreführung des Ver-
kehrs über die Größe einer Kanzlei zu verhindern, weniger dazu,
Interessenkollisionen aufzudecken. Im Wettbewerbsrecht kommt
es aber auf die tatsächlichen Verhältnisse an, nämlich wieviele
Anwälte in der Kanzlei wirklich mitarbeiten. Auch ein korrekter
Briefbogen kann irreführend sein. § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA ist da-
her überflüssig.

Die Norm ist darüber hinaus vor allem für Berufsanfänger
brandgefährlich, die im Anstellungsverhältnis oder als freie Mit-
arbeiter bei einem einzelnen Anwalt starten und zur Rettung ei-
ner Kurzbezeichnung „Rechtsanwälte“ auf das Briefpapier sol-
len. Damit angestellte Anwälte und freie Mitarbeiter nicht
Scheinsozien werden, ist ein mehr als eindeutiger, unmissver-
ständlicher Zusatz erforderlich. Die Anforderungen der Instanz-
gerichte sind streng, weil sie immer wieder gerne jeden Anwalt
auf dem Briefpapier haften lassen. Aber vielleicht genügt hier
zukünftig ein Verweis auf das Bundesverfassungsgericht: Der
Rechtsschein als Scheinsozius kann zerstört werden.

Anforderung an Zusatz „& Associates“:
Dauerhafte Zusammenarbeit
BRAO § 43 b; BORA § 6 Abs. 1, 8 Satz 1

Der Zusatz „& Associates“ für eine mit einer Unternehmens-
sowie mit einer Steuerberatungsgesellschaft kooperierenden Ein-
zelkanzlei ist irreführend, wenn alleiniger Gesellschafter sowohl
der Unternehmens- als auch der Steuerberatungsgesellschaft der
in der Einzelkanzlei tätige Rechtsanwalt ist und keine dauerhafte
Zusammenarbeit mit anderen Berufsträgern vorliegt.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 3.11.2008 – AnwSt (R) 10/08

Aus den Gründen: I. Nach den Feststellungen betreibt der betrof-
fene Rechtsanwalt in M. eine Einzelkanzlei. Er ist ausschließlich
beratend tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Bera-
tung von Unternehmen in den Bereichen Kauf, Verkauf und Re-

strukturierung. Hierbei stellt er für jeden Einzelfall seiner Bera-
tungstätigkeit ein Team aus erfahrenen Spezialisten zusammen,
die sodann gemeinsam das konkrete Einzelmandat durchführen.
Seit mindestens August 2004 verwendet der Betroffene für seine
Schriftsätze, mit denen er als Rechtsanwalt auch gegenüber Drit-
ten nach außen in Erscheinung tritt, folgenden Briefkopf:

Dr. L. & Associates
Dr. A. L.
Rechtsanwalt und Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Associates:
Dr. L. & Associates
Unternehmensberatungs GmbH
Dr. L. & Partner
Steuerberatungs GmbH, bzw. Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mit an die Rechtsanwaltskammer M. gerichtetem Schreiben
vom 26.11.2004 hat der Betroffene erklärt, zwischen ihm als
Rechtsanwalt und der Dr. L. & Associates Unternehmensbera-
tungs GmbH bestehe weder ein Gesellschafts- oder sonstiges
Sozietätsverhältnis noch eine Bürogemeinschaft.

II. Das Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer M. hat die Gestaltung des Briefkopfs als Verletzung
anwaltlicher Pflichten (§ 113 Abs. 1 BRAO, § 6 BORA in Verbin-
dung mit §§ 9, 10 BORA gewertet und gegen den Betroffenen
die anwaltsgerichtliche Maßnahme der Warnung (§ 114 Abs. 1
Nr. 1 BRAO) ausgesprochen. Der Bayerische Anwaltsgerichts-
hof hat das Urteil auf die Berufung des Betroffenen aufgehoben
und diesen freigesprochen. Hiergegen wendet sich die – vom
Anwaltsgerichtshof wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelas-
sene – Revision der Generalstaatsanwaltschaft. Die Revision
rügt die Verletzung sachlichen Rechts. Das Rechtsmittel hat Er-
folg; es führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und
Verwerfung der Berufung gegen die Entscheidung des Anwalts-
gerichts.

III. 1. Der Anwaltsgerichtshof hat eine Irreführung des Ver-
kehrs durch die gewählte Kurzbezeichnung „Dr. L. & Associa-
tes“ verneint und hierzu im Wesentlichen ausgeführt: Der Be-
griff „Associates“ habe in erster Linie die Bedeutung
„Gesellschafter, Partner, Sozius, Kollege“, umfasse aber auch
weitere, nicht so häufig gebrauchte Bedeutungen und entziehe
sich letztlich einer einengenden Übersetzung. Stellenanzeigen
international ausgerichteter Kanzleien sei zu entnehmen, dass
bei Anwälten zwischen Berufsanfängern, „Associates“ und Part-
nern unterschieden werde. Auch bei einer Zusammenarbeit
selbständiger Unternehmen könne das Verb „to associate“ ver-
wendet werden. Bei der Beurteilung sei darauf abzustellen, wel-
cher Personenkreis mit der verfahrensgegenständlichen Kurz-
bezeichnung angesprochen werden solle. Der Begriff
„Associate“ sei daher eher als Kooperation im Sinne von § 8
BORA zu verstehen. Da der Betroffene zumindest fallweise mit
den auf dem Briefkopf bezeichneten Gesellschaften, der Dr. L.
& Associates Unternehmensberatungs GmbH und der Dr. L. &
Partner Steuerberatungs GmbH, zusammenarbeite, mithin
eine auf Dauer angelegte und durch tatsächliche Ausübung ver-
festigte Kooperation mit diesen vorliege, dürfe hierauf auch
werbend hingewiesen werden.

MN Rechtsprechung

Anzeige

Anwaltsrecht AnwBl 6 / 2009 451



2. Dies hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
a) Die Wahl der Kurzbezeichnung einer Anwaltskanzlei stellt

ebenso wie die Gestaltung und Verwendung des Briefkopfs oder
-bogens ein werbendes Verhalten dar, das darauf abzielt, den
Verkehr für die Inanspruchnahme von Leistungen dieser Kanz-
lei zu gewinnen (vgl. BGH , NJW 1997, 3236; Senat, NJW 2001,
1573; NJW 2003, 346). Nach § 43 b BRAO ist dem Rechtsanwalt
Werbung (nur) erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätigkeit in
Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Ertei-
lung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist. Die Bestimmung
wird inhaltlich teilweise konkretisiert durch §§ 6 ff. BORA. Ge-
mäß § 6 Abs. 1 BORA darf der Rechtsanwalt über seine Dienst-
leistung und seine Person informieren, soweit die Angaben sach-
lich unterrichten und berufsbezogen sind. Hieraus ergibt sich
ein Verbot irreführender Werbung (Senat, Beschl. v. 23. 9. 2002
– AnwZ (B) 67/01; NJW 2003, 346).

b) Es bedarf hier keiner abschließenden Beurteilung, ob die
beanstandete Kurzbezeichnung – wofür Vieles spricht – bereits
deshalb irreführend ist, weil ein nicht nur unerheblicher Teil des
angesprochenen Verkehrs den englischen Begriff „associate“ als
Hinweis auf ein in Wahrheit nicht bestehendes Gesellschafts-,
Partnerschafts- oder Sozietätsverhältnis mit den so Bezeichneten
versteht (vgl. Senat, Beschl. v. 18. 4. 2005 – AnwZ (B) 35/04,
NJW 2005, 1770). Als irreführend erweist sich der beanstandete
Briefkopf nämlich auch dann, wenn man das vom Berufungs-
gericht in Betracht gezogene weitere Verständnis des Begriffs
„associate“ zugrunde legt. Denn der durchschnittlich infor-
mierte, situationsadäquat aufmerksame Rechtsuchende wird
den Angaben des beanstandeten Briefkopfs jedenfalls entneh-
men, dass der Betroffene – wofür im Übrigen auch eine Wer-
bung nach § 8 Satz 1 BORA allein zulässig wäre – sich mit ande-
ren Berufsträgern zu einer auf Dauer angelegten beruflichen
Zusammenarbeit zusammengeschlossen hat. An einem dieser
Verkehrserwartung entsprechenden Zusammenschluss mehre-
rer Berufsträger fehlt es im vorliegenden Fall. Im Einzelnen:

Wie der Betroffene in der mündlichen Verhandlung vor
dem Senat nochmals klargestellt hat, ist er alleiniger Gesell-
schafter sowohl der Dr. L. & Associates Unternehmensbera-
tungs GmbH als auch der Dr. L. & Partner Steuerberatungs
GmbH. Der durch den Briefkopf hervorgerufene Eindruck ei-
ner auf Dauer angelegten interprofessionellen Zusammenarbeit
mit zumindest jeweils einem weiteren Angehörigen aus dem
Bereich der Steuer- und Unternehmensberatung entspricht
mithin nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Entgegen der
durch die firmenähnliche Kurzbezeichnung „Dr. L. & Associa-
tes“ hervorgerufenen Verkehrserwartung profitiert der Mandant
gerade nicht vom Sachverstand mehrerer, dauerhaft mit der
Kanzlei kooperierender Berufsträger. Der Verkehr kann auch
nicht erkennen, dass der Betroffene alleiniger Inhaber der ge-
nannten Gesellschaften ist, denn diese firmieren ihrerseits mit
den Zusätzen „Partner“. Damit wird der Verkehr durch die ge-
wählte Kurzbezeichnung irregeführt.

Die vorgenannten Gesellschaften verfügen auch nicht über
ständige feste weitere Mitarbeiter, die in die Beratungstätigkeit
eingebunden werden. Vielmehr wechselt – mandatsspezifisch –
jeweils die Zusammensetzung der Mitarbeiter und Beratungs-
unternehmen ständig. Damit fehlt es bezogen auf die Mitarbei-
ter der Gesellschaften an dem Merkmal einer auf Dauer angele-
gen und durch tatsächliche Ausübung verfestigten beruflichen
Zusammenarbeit. Mit Blick hierauf hat der Betroffene in seiner
Berufungsbegründungsschrift vom 2. Oktober 2006 selbst die
Auffassung vertreten, dass auch der Begriff „in Kooperation“ ei-
ner solchen Konstellation nicht gerecht würde, sondern seiner-
seits als irreführender Hinweis zu werten wäre. Nichts anderes
gilt aber für die vom Betroffenen gewählte Kurzbezeichnung,
denn auch dadurch wird beim Verkehr – wie dargelegt – der
Eindruck einer auf Dauer angelegten beruflichen Zusammen-
arbeit mit zumindest einem Berufsträger geweckt, der dem Be-

rufsbild des Steuer- oder Unternehmensberaters entspricht. Da
eine solche dauerhafte Zusammenarbeit mit anderen Berufsträ-
gern nach eigener Darstellung des Betroffenen nicht vorliegt,
ist die beanstandete Werbung nach § 8 Satz 1 BORA unzulässig
und geeignet, das rechtsuchende Publikum irrezuführen.

Aus denselben Gründen hilft auch der Hinweis des Betroffe-
nen auf ein „Netzwerk“ von nicht auf dem Briefkopf aufgeführten
Spezialisten, die er mandatsspezifisch hinzuziehe, nicht weiter.
Auch mit diesen Dritten arbeitet der Betroffene nach eigener Dar-
stellung nur im Einzelfall zusammen, sodass die Vor-aussetzun-
gen einer Kooperation nach § 8 BORA nicht erfüllt sind.

c) Da der beanstandete Briefbogen sich mithin schon nach
§ 43 b BRAO in Verbindung mit § 8 BORA als irreführend er-
weist, kommt es auf die vom Berufungsgericht aufgeworfene
Frage, ob § 9 BORA einer verfassungskonformen Auslegung im
Hinblick auf Kooperationsverhältnisse mit nicht sozietätsfähi-
gen Personen zugänglich ist, nicht an.

3. Nach allem kann das angegriffene Urteil keinen Bestand
haben. Dies führt zur Aufhebung des Urteils und Verwerfung
der Berufung des Betroffenen gegen das Urteil des Anwalts-
gerichts für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer M. vom 30.
August 2006, welches sich als richtig darstellt. Der Senat
konnte in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO in
der Sache selbst entscheiden und die Berufung des Rechts-
anwalts als unbegründet verwerfen. Bei der vom Anwaltsgericht
festgesetzten Maßnahme der Warnung (§ 114 Abs. 1 Nr. 1
BRAO) handelt es sich um die gesetzlich niedrigste Ahndung;
einer Verschärfung steht das Verschlechterungsverbot ent-
gegen, da der Rechtsanwalt alleiniger Berufungsführer war
(§ 143 Abs. 3 BRAO in Verbindung mit § 331 StPO).

Wirksamkeit des Zulassungswiderrufs
BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 4, § 16 Abs. 5 Satz 1; VwVfG § 44 Abs. 1, 2;
BayVwVfG § 44 Abs. 1, 2

Es stellt keinen Nichtigkeitsgrund dar, wenn ein Bescheid zum
Widerruf der Anwaltszulassung durch ein intern unzuständiges
Organ der Rechtsanwaltskammer erlassen und unterzeichnet
wird.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 3.11.2008 - AnwZ (B) 5/08

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Kein Tätigkeitsverbot für
Syndikusanwalt bei Wechsel in Kanzlei
BRAO § 45 Abs. 1 Nr. 4, § 46 Abs. 2 Nr. 1

Das Tätigkeitsverbot für den Anwalt, der in derselben Sache als
Syndikusanwalt tätig geworden ist, ist verfassungskonform dahin-
gehend einzuschränken, dass nach Beendigung des Anstellungs-
verhältnisses ein anwaltliches Handeln für den früheren Arbeit-
geber uneingeschränkt möglich sein muss.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Frankfurt, Urt. v. 16.4.2009 – 2 U 243/08

Sachverhalt: Der Kläger erhebt Vollstreckungsgegenklage, da er
die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss
des Landgerichts Frankfurt am Main vom 31.8.2007 (Az. 2-17 O
137/06) für unzulässig erachtet. In dem im Jahre 2006 anhängig
gewordenen Verfahren 2-17 O 137/06 hat der Kläger den Notar
Dr. Z. wegen einer Amtspflichtverletzung aus abgetretenem Recht
in Anspruch genommen. Die Beklagte war im dortigen Verfahren
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Streitverkündete und ließ sich von der Kanzlei Y. vertreten. Inner-
halb der Kanzlei bearbeitete Rechtsanwalt X. das Mandat und mel-
dete sich mit Schriftsatz vom 3.5.2007 für die Beklagte zur Akte.
Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom
18.6.2008 hat der Kläger die außergerichtlichen erstinstanzlichen
Kosten der Streithelferin zu 85 Prozent zu tragen. Über diese Kos-
ten in Höhe von 18.975,74 Euro erwirkte die Beklagte den Kosten-
festsetzungsbeschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom
31.8.2007.

Der für die Beklagte tätige Rechtsanwalt X. war seit 1991 als
Rechtsanwalt in M. zugelassen und von 1992 bis 2003 in der
Abteilung Vermögensschadenshaftpflicht der Beklagten tätig.
Während dieser Zeit war er federführend mit der Regulierung
der Notarhaftpflichtansprüche gegen Dr. Z. befasst.

Im Jahre 1995 hatte sich der Notar Dr. Z. an die Beklagte
gewandt, bei der er eine Berufshaftpflichtversicherung unter-
hielt. Die Beklagten hatte eine Deckung unter dem 14.11.1996
verweigert, da der Notar vorsätzlich gehandelt habe. Im Jahre
2002 führte Rechtsanwalt X. für die Beklagte Vergleichsver-
handlungen mit dem damaligen Rechtsvertreter des Klägers.

Der Kläger hat die Ansicht geäußert, dass der auf die Vertre-
tung im Vorprozess gerichtete Anwaltsvertrag zwischen der Be-
klagten und Rechtsanwalt X. wegen Verstoßes gegen § 46
Abs. 2 Ziff. 1 BRAO aufgrund eines Tätigkeitsverbotes nichtig
sei. Die Nichtigkeit habe den Verlust eines entsprechenden
Kostenerstattungsanspruchs zur Folge.

Der Kläger hat beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem
Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Frankfurt am
Main vom 31.8.2007 (Az. 2-17 O 137/06) für unzulässig zu er-
klären und die Beklagte zu verurteilen, die ihr erteilte voll-
streckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses des
Landgerichts Frankfurt am Main vom 31.8.2007 (Az. 2-17 O
137/06) an den Kläger herauszugeben.

Demgegenüber hat die Beklagte beantragt, die Klage abzu-
weisen.

Sie hat die Ansicht geäußert, § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO ver-
biete die anwaltliche Tätigkeit nur, wenn der Rechtsanwalt
noch gleichzeitig im abhängigen Beschäftigungsverhältnis tätig
sei. Es solle den besonderen Verhältnissen Rechnung getragen
werden, wenn ein Rechtsanwalt in derselben Sache sowohl die
beruflichen Pflichten als Anwalt als auch die Weisungsbefugnis
seines Dienstherren beachten müsse. Sei das Beschäftigungs-
verhältnis beendet, finde § 45 BRAO Anwendung. Mit der in
§ 45 Abs. 1 Ziff. 4 zweiter Halbsatz BRAO geregelten Aus-
nahme vom Tätigkeitsverbot solle dem Rechtsanwalt, der seine
Tätigkeit als Mitarbeiter im Unternehmen beendet habe,
ermöglicht werden, die zuvor im Unternehmen bearbeiteten
Fälle anwaltlich fortzuführen. § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO bezwecke
nicht, einen Prozessgegner von den Kostenfolgen eines verlore-
nen Rechtsstreits zu schützen. Dies wäre rechtsmissbräuchlich.

Das Landgericht Frankfurt am Main hat der Klage mit Urteil
vom 16.9.2008 stattgegeben. Der Anwaltsvertrag der Beklagten
mit Rechtsanwalt X. sei nichtig gewesen, weil dessen Tätigkeit
im Vorprozess durch § 46 Abs. 2 Zif 1 BRAO untersagt gewesen
sei. Dabei könne dahinstehen, wie weit er bei seiner früheren
Tätigkeit für die Beklagte weisungsgebunden gewesen sei. Er
sei in derselben Angelegenheit bereits als sonstiger Berater tä-
tig gewesen und habe Rechtsrat erteilt. Diese Vorbefassung
habe ihm die spätere Tätigkeit als Rechtsanwalt in dieser Ange-
legenheit, auch noch nach dem Ende seines Beschäftigungsver-
hältnisses, verboten.

Bei § 46 Abs. 2 Ziff. 1 handle es sich um einen Unterfall der
sonstigen beruflichen Vorbefassung. Während für den Regelfall
des § 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO das Tätigkeitsverbot nach Ende
der beruflichen Tätigkeit aufgehoben sei, habe der Gesetzgeber
dies für den Sonderfall des § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO nicht vor-
gesehen. Gerade diese Nachwirkung sei der Unterschied beider

Regelungen, ohne die es der gesonderten Regelung nicht
bedürfte. Der Fall sei dann bereits durch § 45 Abs. 1 Ziff. 4
BRAO erfasst. Der Grund für die Regelung des § 46 Abs. 2
Ziff. 1 BRAO bestehe gerade in der Gewährleistung der späte-
ren inneren Unabhängigkeit von einem früher erteilten Rechts-
rat. Entsprechend habe auch der Bundesgerichtshof mit Urteil
vom 25.2.1999 den Grund der gesonderten Regelung in § 46
Abs. 2 darin gesehen, dass wegen der Vorbefassung des An-
walts die abstrakte Gefahr bestehe, dass er nicht unabhängig
sei. Ob sich die frühere Abhängigkeit auf das Ergebnis der spä-
teren Rechtsberatung tatsächlich ausgewirkt habe, sei ohne
Belang. Im Hinblick auf den übergeordneten Grundsatz der Be-
rufsfreiheit sei § 46 Abs. 2 BRAO allerdings restriktiv auszule-
gen. Das Bundesverfassungsgericht habe klargestellt, dass bei
verfassungskonformer Auslegung des § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO
zu besorgen sein müsse, dass die Weisungs- und Richtlini-
enkompetenz des Arbeitgebers des Zweitberufs in die später
ausgeübte anwaltliche Tätigkeit hineinwirke. Die Verbotsnorm
zur Verhinderung von Interessenkollisionen diene dem Schutz
des Mandanten. Ein anderer Gemeinwohlbelang, der eine über
den Schutz des Mandanten hinausgehende Einschränkung der
Berufsfreiheit rechtfertigen könne, sei nicht ersichtlich. Diese
Besorgnis des zumindest abstrakten Hineinwirkens der als An-
gestellter der Beklagten eingeommenen Haltung in die anwalt-
liche Tätigkeit bestehe hier. Denn es sei zu besorgen, dass sich
der Rechtsanwalt vier Jahre nach dem Ende seiner Tätigkeit bei
der Beklagten in einem schon dort bearbeiteten Fall, an den er
sich wegen der Größenordnung erinnern müsse, nicht von sei-
ner bei der Vorbefassung eingenommenen Haltung frei mache,
insbesondere diese nicht als möglicherweise unzutreffend er-
kenne und die Mandantin entsprechend nicht über das weitere
Vorgehen in der Sache berate. Darauf, ob Rechtsanwalt X. in
dieser Sache tatsächlich innerlich unabhängig gewesen sei,
komme es bei der abstrakten Verbotsnorm des § 46 Abs. 2
BRAO nicht an. Der Verstoß gegen § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO
führe zur Nichtigkeit des zwischen Anwalt und Mandant abge-
schlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages gemäß § 134 BGB.
Die Nichtigkeit des Geschäftsbesorgungsvertrages habe auch
den Verlust eines entsprechenden Erstattungsanspruchs gegen
den Prozessgegner zur Folge.

Gegen dieses, der Beklagten am 18.9.08 zugestellte Urteil
hat sie am 17.10.08 Berufung eingelegt und diese innerhalb der
bis zum 18.12.2008 verlängerten Frist begründet. Sie macht gel-
tend, dass § 46 Abs. 2 BRAO das Grundrecht der freien Berufs-
ausübung einschränke und deshalb einer verfassungskonfor-
men Auslegung bedürfe. Eine aus abstrakten Überlegungen
abgeleitete Untersagung auch Jahre nach Beendigung einer ir-
gendwie abhängigen Tätigkeit sei mit dem Schutzzweck des § 46
Abs. 2 BRAO unvereinbar.
Aus den Gründen: II. Auf die zulässige Berufung der Beklagten
war das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage in vol-
lem Umfang abzuweisen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag der Be-
klagten mit der Kanzlei, in der Rechtsanwalt X. tätig ist, ist wirk-
sam. Der Beklagten steht der im Kostenfestsetzungsbeschluss
vom 31.8.2007 festgesetzte Zahlungsbetrag zu, ohne dass der Klä-
ger dagegen Einwendungen geltend machen kann.
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Entgegen der Annahme des Landgerichts war Rechtsanwalt
X. vorliegend eine Tätigkeit für die Beklagte nicht untersagt, ob-
wohl er im Rahmen der angestellten Tätigkeit für die Beklagte
mit der Angelegenheit vorbefasst gewesen war.

Zu Recht geht das Landgericht von einem abgestuften Ver-
botssystem der BRAO für die Tätigkeit des Rechtsanwalts in
derselben Angelegenheit aus und von einem grundsätzlichen
Verbot der Tätigkeit nach § 45 Abs. 1 Ziff 4 BRAO bei beruf-
licher Vorbefassung – sowohl als Selbständiger als auch im
Abhängigkeitsverhältnis – außerhalb seiner Auwaltstätigkeit
oder einer sonstigen Tätigkeit im Sinne des § 59 a Abs. 1 S. 1
BRAO. Eine gesonderte Regelung ergibt sich aus § 46 Abs. 2
Nr. 1 BRAO für den Fall einer Vorbefassung in derselben An-
gelegenheit als sonstiger Berater, der in einem ständigen
Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungsverhältnis Rechtsrat er-
teilt hat (Syndikusanwalt). Während das Tatigkeitsverbot nach
§ 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO nach dem 2. Halbsatz nicht gilt,
wenn die berufliche Tätigkeit beendet ist, weist § 46 Abs. 1
Nr. 1 diese Einschränkung nicht auf. Das Landgericht sieht die
fehlende Begrenzung des § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO als Grund
für den Erlass der Regelung, weil anderenfalls die Konstella-
tion bereits von § 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO umfasst wäre. Dem
ist entgegen zu halten, dass das Tätigkeitsverbot nach § 46
Abs. 2 BRAO einen Funktionswechsel in beide Richtungen –
also sowohl denjenigen vom juristischen Berater zum Rechts-
anwalt als auch denjenigen vom Anwalt zum juristischen Be-
rater – für den Fall der Vorbefassung verhindern will (vgl.
Henssler-Prütting, BRAO, 2. Auflage, 2004, § 46 Rdnr. 42),
während § 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO demgegenüber nur den Fall
regelt, in dem ein Rechtsanwalt zuvor als juristischer Berater
tätig war und danach in die Position des Rechtsanwalts ge-
wechselt ist.

Wenn das Tätigkeitsverbot des § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO ab-
weichend von § 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO auch den Fall der be-
reits beendeten Tätigkeit als Syndikusanwalt umfasst, so ist die
im Entwurf der Bundesregierung nicht angelegte Diskrepanz
erst durch eine vom Rechtsausschuss initiierte Änderung ent-
standen, wobei Henssler (aaO) darauf verweist, dass mit der
vom Rechtsausschuss gelieferten Begründung die unterschied-
liche Behandlung nicht nachvollziehbar ist. Die Einschränkung
des § 45 Abs. 1 Ziff. 4 BRAO auf die Dauer der beruflichen Tä-
tigkeit ist damit begründet worden, dass der Rechtsanwalt nach
Beendigung der Tätigkeit im Unternehmen keinen Weisungs-
befugnissen mehr unterliege und er allein dem anwaltlichen
Berufsrecht verpflichtet sei (BT-Drucks. 12/7656 S. 49). Diese
Argumentation gilt aber uneingeschränkt auch für den Syn-
dikusanwalt nach Beendigung des Dienst- oder Beschäftigungs-
verhältnisses, weshalb mit dem Landgericht festzustellen ist,
dass der Grund der Regelung des § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO
nicht in der nachwirkenden Weisungs- und Richtlinienkom-
petenz des Arbeitgebers liegen kann. Wenn das Landgericht
unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundesgerichtshofes vom
2.2.1999 (BGHZ 141, 69) ausführt, dass der Grund der geson-
derten Regelung in § 46 Abs. 2 BRAO darin zu sehen sei, dass
wegen der Vorbefassung des Anwalts die Gefahr bestehe, dass
er nicht unabhängig sei, wobei ohne Belang bleibe, ob sich die
frühere Abhängigkeit auf das Ergebnis der späteren Rechtsbera-
tung tatsächlich ausgewirkt habe, so ist klarzustellen, dass der
Kläger in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall wäh-
rend seiner anwaltlichen Tätigkeit noch „freier Mitarbeiter“ bei
einem monatlichen Gehalt von 10.000 DM war. Der Bundes-
gerichtshof ist ausdrücklich von einem bestehenden, zumindest
ähnlichen Beschäftigungsverhältnis ausgegangen und hatte da-
mit den Fall eines beendeten Dienst- oder ähnlichen Beschäfti-
gungsverhältnisses nicht zu beurteilen. Zum Grund der Rege-
lung hat der Bundesgerichtshof unter Bezug auf die amtliche
Begründung zu § 45 Abs. 1 Nr. 4 des Regierungsentwurs (BT-
Drucks. 12/4993 S. 30) ausgeführt, dass die Berufsausübungs-
regelung des § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO zur Sicherung der anwalt-

lichen Unabhängigkeit (§ 1 BRAO) die unterschiedlichen
Arbeitsbereiche des Syndikusanwalts, einen als Arbeitnehmer,
der keine Unabhängigkeit besitzt, sondern dem Prinzip der
Über- und Unterordnung unterliegt und einen als freier, unab-
hängiger Anwalt, voneinander trennen soll, was aber nur gelten
kann, wenn die Arbeitsbereiche nebeneinander stehen und
nicht die Tätigkeit als Syndikusanwalt bereits beendet ist. Wei-
ter führt der Bundesgerichtshof aus, dass für den Fall eines feh-
lenden Tätigkeitsverbotes als Rechtsanwalt zweierlei zu besor-
gen wäre:

„Zum einen könnte sich die Abhängigkeit von seinem stän-
digen Dienstherrn dahin auswirken, dass der Syndikusanwalt
von diesem erteilte Mandate auch dann nicht ablehnt, wenn
diese ihm ein gesetz- oder anstandswidriges Verhalten abver-
langen. Zum zweiten wäre zu gewärtigen, dass sich der Syn-
dikusanwalt bei der anwaltlichen Bearbeitung des Auftrags von
der Haltung, die er als Sachbearbeiter im Rahmen des ständi-
gen Beschäftigungsverhältnisses eingenommen hatte und die
möglicherweise durch das Abhängigkeitsverhältnis zu seinem
Dienstherrn geprägt war, nicht völlig freimachen kann Es dient
deshalb der anwaltlichen Unabhängigkeit, dass er als Rechts-
anwalt nur in solchen Angelegenheiten tätig werden darf, mit
denen er sich noch nicht im Interesse des Dienstherrn rechts-
besorgend befasst hat“.

Auch diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass der Fall
eines aktuell bestehenden Dienst- oder ähnlichen Beschäfti-
gungsverhältnisses zugrunde gelegen hat. Dies gilt ebenso für
die weiteren Ausführungen, wonach für das Verbot wegen Vor-
befassung des Anwalts die abstrakte Gefahr ausreiche, dass er
nicht unabhängig sei. Auf eine konkrete Interessenkollision
komme es nicht an, weil die Frage, ob der Anwalt – ohne die
Bindungen als Arbeitnehmer – anders zu entscheiden gehabt
hätte, letztlich nur der Richter beantworten könne.

Mit dem Landgericht ist davon auszugeben, dass das Tätig-
keitsverbot des § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO eine Berufsausübungs-
regelung darstellt, welche die Berufsfreiheit beeinträchtigt. Sol-
che Eingriffe müssen durch ausreichende Gründe des
Gemeinwohls gerechtfertigt sein und dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entsprechen. Das gewählte Mittel muss geeig-
net und erforderlich sein, Gemeinwohlbelange zu wahren. Au-
ßerdem darf bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere
des Eingriffs und dem Gewicht der Gründe, die ihn rechtfer-
tigen sollen, die Grenze der Zumutbarteit noch nicht über-
schritten sein (BGHZ 141, 69; BVerfGE 76, 176, 207; 83, 1, 16;
85, 248, 259; 94, 373, 389 f). Im Falle des § 46 Abs. 2 Ziff. 1
BRAO geht es um die Sicherung der Unabhängigkeit des
Rechtsanwalts, die ein Gemeinwohlbelang von Gewicht dar-
stellt (Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschus-
ses, BT-Drucks. 12/7656 S. 49). Das Bundesverfassungsgericht
hat dazu ausgeführt (NJW 2002, 503 ff., 287), dass ein Grund-
satz, wonach anwaltliche und erwerbswirtschaftliche Tätigkei-
ten grundsätzlich unvereinbar sind, in der Bundesrechts-
anwaltsordnung nicht zum Ausdruck komme. Es bedürfe
deshalb einer Prüfung im Einzelfall, ob bei der Ausübung von
Doppelberufen Interessenkollisionen oder Berufspflichtverlet-
zungen auftreten können. Die Unabhängigkeit und Integrität
eines Rechtsanwalts sowie dessen maßgebende Orientierung
am Recht und an den Interessen seiner Mandanten sollen
durch die erwerbswirtschaftliche Prägung eines Zweitberufs
nicht gefährdet werden. Die Gefahr einer Interessenkollision
hat das Gericht bei einem Rechtsanwalt verneint, der als Justi-
tiar eines Mietervereins und zugleich als Prozessvertreter für
dessen Mitglieder tätig war, bei dem damit, anders als im vor-
liegenden Fall, ein ständiges Dienstverhältnis im Sinne von § 46
BRAO bestand.

Das Landgericht hat im Rahmen einer verfassungskonfor-
men Auslegung des § 46 Abs. 1 Ziff. 1 BRAO geprüft, ob Ge-
meinwohlbelange einer Tätigkeit des Rechtsanwalts X. für die
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Beklagte entgegenstanden und diese wegen der abstrakten Ge-
fahr bejaht, dass die ehemalige, seit mehr als drei Jahren nicht
mehr bestehende Weisungs- und Richtlinienkompetenz der
Beklagten als ehemaliger Arbeitgeberin in die spätere anwalt-
liche Tätigkeit des Rechtsanwalt X. hätte hineinwirken
können. Einer einzelfallbezogenen Prüfung bedurfte es vorlie-
gend aber nicht, weil anders als in den vorgenannten oberge-
richtlichen Entscheidungen hier die Tätigkeit des Rechts-
anwalts X. über Jahre beendet war, als er anwaltlich für die
Beklagte tätig geworden ist. In diesem Fall kann ein Hinein-
wirken der ehemaligen Weisungs- und Richtlinienkompetenz
des ehemaligen Arbeitgebers ausgeschlossen werden. Darüber
hinaus kann eine Gefahr, dass sich der Rechtsanwalt bei der
anwaltlichen Bearbeitung des Auftrags von der früheren Hal-
tung als Sachbearbeiter nicht völlig freimachen kann, nach
Beendigung des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses
nicht mehr bejaht werden. Anders als ein Syndikusanwalt
stünde der freiberufliche Rechtsanwalt gegenüber seinem
Mandanten in der persönlichen Haftung, wenn er sich von
seiner früheren Haltung leiten ließe und sich neuen Erkennt-
nissen verschließen würde. Schon dies garantiert, dass sich
der Rechtsanwalt von seiner ehemaligen Haltung freimacht,
wenn diese durch die im Arbeitsverhältnis bestehende Sub-
ordination geprägt gewesen sein sollte. Die Gefahr einer Ein-
schränkung der anwaltlichen Unabhängigkeit besteht deshalb
nach Beendigung des Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungs-
verhältnis nicht mehr, weshalb § 46 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO ver-
fassungskonform dahingehend einzuschränken ist, dass nach
Beendigung des Anstellungsverhältnisses ein anwaltliches
Handeln für den früheren Arbeitgeber uneingeschränkt
möglich sein muss (vgl. Henssler-Prütting, aaO, § 46 Rdnr. 42;
Feuerich-Weyland-Vossebürger, BRAO, 7. Auflage, 2008, § 46
Rdnr. 26; Kleine-Cosack, BRAO, § 46 Rdnr. 15). Für Rechts-
anwalt X. bestand daher kein Tätigkeitsverbot.

Auf die Berufung der Beklagten war das landgerichtliche
Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen. Die Kostenent-
scheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vor-
läufige Vollstreckbarkeit aus den §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. Die
Revision war nicht zuzulassen. Der Rechtsstreit hat keine
grundsätzliche Bedeutung und auch die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung fordern
keine Entscheidung des Revisionsgerichts.

Der Streitwert für der zweiten Rechtszug beträgt 18.975,74
Euro.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Knut Höra, Frankfurt am Main.

Anmerkung der Redaktion: Syndikusanwälte wechseln als Partner
oder angestellte Anwälte in Kanzleien, Partner oder angestellte
Anwälte werden Syndikusanwälte. Das ist heute ganz normal.
Das gilt um so mehr, als sich die anwaltliche Tätigkeit in einer in-
ternationalen Großkanzlei in vielen Facetten inzwischen kaum
noch von einer Tätigkeit als Syndikusanwalt in einem großen Un-
ternehmen unterscheidet (abgesehen vielleicht vom Zeitaufwand
und der Vergütung). Die Tätigkeitsverbote in § 46 Abs. 2 BRAO
kennen die meisten Kanzleien, Unternehmen und Wechsler
nicht. Das OLG Frankfurt stellt nun in dieser sorgfältig anhand
der Literatur begründeten Entscheidung klar, dass der Syndikus-
anwalt nach seinem Wechsel in eine Kanzlei auch solche Mandate
seines früheren Arbeitgebers bearbeiten darf, an denen er selbst
mitgewirkt hat. Seine Unabhängigkeit ist nicht in Gefahr. Nach
Beendigung des Anstellungsverhältnisses als Syndikusanwalt ist
er ein schlichter Anwalt, der so un- oder abhängig von seinen
Mandanten ist, wie es jeder andere Anwalt auch wäre.

Zur Unabhängigkeit des Syndikusanwalts siehe Prof. Dr.
Hanns Prütting (in diesem Heft ab Seite 402) und Prof. Dr.
Christoph Hommerich (in diesem Heft ab Seite 406).

Juniorprofessur mit Anwaltstätigkeit
unvereinbar
BRAO § 47 Abs. 1 Satz 1 und 2; LBG BW § 83 Abs. 1 u. 2 Satz 5

Eine Tätigkeit als Juniorprofessor in einem Beamtenverhältnis auf
Zeit ist mit dem Beruf des Rechtsanwaltes unvereinbar. Ob die
gleichzeitige Ausübung des Anwaltsberufs und eine Tätigkeit im
öffentlichen Dienst erlaubt sind, kann nicht schematisch beant-
wortet werden, sondern erfordert jeweils eine konkrete Prüfung
im Einzelfall. Sie ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn eine hoheit-
liche Tätigkeit in Staatsprüfungen ausgeübt wird.
(Leitsatz der Redaktion)
AGH Köln, Beschl. v. 21.11.2008 – 1 AGH 68/08 AGH NW

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack.

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Tatmehrheit statt einheitlicher
Pflichtverletzung
BRAO §§ 43 a Absatz 5, 56, 113, 114, 115 b Satz 1; BORA §§ 11, 24 Absatz 2;
StPO § 153 a

1. Für die Annahme einer einheitlichen Behandlung mehrerer
Berufspflichtverletzungen reicht allein deren gleichzeitige Ahn-
dung nicht aus. Vielmehr stehen materiell-rechtlich selbständige
Berufspflichtverstöße im Verhältnis der Tatmehrheit zueinander.

2. Eine zusätzliche anwaltsgerichtliche Ahndung eines Berufs-
pflichtverstoßes scheidet aus, wenn das Strafverfahren nach § 153 a
StPO gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt worden ist.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
AGH Hamburg, Urt. v. 16.2.09 – I EVY 6/08

Mitgeteilt vom 1. Senat des AGH Hamburg.

Anmerkung der Redaktion: Im Strafrecht wurde bereits vor vielen
Jahren die Rechtsfigur der „fortgesetzten Handlung“ auf seltene
Ausnahmefälle beschränkt. Seitdem gilt für fortgesetzte Handlun-
gen fast immer das Prinzip der Tatmehrheit. Diese Rechtspre-
chung – die auch im Wettbewerbsrecht von den Zivilgerichten
nachvollzogen wurde – wird nun auch für das Berufsrecht frucht-
bar gemacht. Der 1. Senats des AGH Hamburg gibt nun den Be-
griff der „einheitlichen Pflichtverletzung“ auf und wendet auf
gleichzeitig geahndete, selbständige Pflichtverletzungen das Prin-
zip der Tatmehrheit an.

Die sorgfältig begründete Entscheidung überzeugt. Warum
sollte eine Verbindung der Berufspflichtverstöße mit all ihren
rechtlichen Konsequenzen allein von deren gemeinsamer Ahn-
dung abhängen? Lebensnah ist auch der zweite Teil der Ent-
scheidung: Wenn ein Strafverfahren gegen Auflagen eingestellt
worden ist, erübrigt sich grundsätzlich eine anwaltsgerichtliche
Ahndung. Auch die im Rahmen einer Verfahrenseinstellung
nach § 153 a StPO auferlegten Auflagen und Weisungen haben
Sanktionscharakter.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Generalstaats-
anwaltschaft hat Revision zum Anwaltssenat des BGH einge-
legt.

Der Volltext der Entscheidung ist im Internet abrufbar unter
www.anwaltsblatt.de.
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Anwaltshaftung

Haftung bei M&A-Transaktion:
Der sicherste Weg zum Steuervorteil
BGB § 675

Zur Beratungspflicht des Anwalts über den sichersten Weg zur
Erlangung eines auslaufenden Steuervorteils.

BGH, Urt. v. 19.3.2009 – IX ZR 214/07

Sachverhalt: Die W. KG, deren Komplementäre und Kommandi-
tisten ausschließlich natürliche Personen sind, brachte im Jahre
1997 als Alleingesellschafterin ihre Anteile an der A. GmbH
(nachfolgend: A.), einer Finanzholding, gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2
UmwStG im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Gewährung von
Gesellschaftsrechten zum steuerlichen Buchwert in die ebenfalls
als GmbH geführte Klägerin ein. Im Dezember des Jahres 1999
erwarb die Klägerin, eine Tochtergesellschaft der W. KG, von der
A. die Anteile an der A. AG (nachfolgend: A. A.); dadurch sollte
vermieden werden, dass die Anfangsverluste dieses im Januar des
Jahres 1999 gegründeten Unternehmens in das Geschäftsergebnis
der A. einfließen. Aufgrund dieser Transaktion verfügte die Kläge-
rin in der A. und der A. A. über zwei jeweils durch Ergebnisab-
führungsverträge mit ihr verbundene 100-prozentige Tochterge-
sellschaften. Die A. hatte ihrerseits vier 100-prozentige
Tochterunternehmen, nämlich die Privat- und Handelsbank AG,
die Leasing GmbH, die Datensysteme GmbH und die Versiche-
rungsdienst GmbH.

Am 1. September 2000 wandte sich die Klägerin im Blick
auf das zum 1. Januar 2001 geplante Steuersenkungsgesetz we-
gen der Möglichkeit einer steuerfreien Veräußerung von Antei-
len an der Gruppe an die Beklagte zu 1, eine Sozietät von
Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Ent-
sprechend dem von der Beklagten zu 1 auf der Grundlage des
§ 8 b KStG entwickelten, von dem Finanzamt Neuss I auf ein
verbindliches Auskunftsersuchen als steuerfrei eingestuften
Konzept brachte die Klägerin am 22. Mai 2001 ihre Anteile an
der A. und an der A. A. gegen die Gewährung von Gesell-
schaftsrechten zum steuerlichen Buchwert (§ 21 Abs. 1 Satz 2
UmwStG) in die kurz zuvor gegründete Holding GmbH ein.
Anschließend veräußerte die Klägerin ihre Anteile an der Hol-
ding GmbH am 5. Juli 2001 zum Preis von 1,1 Milliarden Euro
an die B. (nachfolgend: B. ). Auf Wunsch der Erwerberin wurde
aus in ihrem Heimatrecht liegenden Gründen abweichend von
dem ursprünglichen Vertragsmodell der Beklagten zu 1 der
dingliche Übergang der Geschäftsanteile auf das Jahr 2002 ver-
schoben, jedoch der wirtschaftliche Übergang der Anteile und
der Gegenleistung durch wechselseitige unwiderrufliche Optio-
nen bereits im Jahre 2001 sichergestellt. Außerdem wurden der
Erwerberin ab dem Jahre 2001 umfangreiche Einflussmöglich-
keiten auf die Geschäftsführung eingeräumt. Die Übertragung
der Geschäftsanteile wurde am 14. Mai 2002 notariell beurkun-
det.

Ein Betriebsprüfer des Finanzamts Neuss I vertrat gegen-
über der Klägerin im Jahre 2003 die Auffassung, der von ihr
durch den Verkauf der Gruppe erzielte Veräußerungsgewinn
könne infolge einer zwischenzeitlichen Änderung des § 8 b
KStG steuerpflichtig sein. Nach Maßgabe im März und April
2004 gegen sie ergangener Steuerbescheide entrichtete die Klä-
gerin, die gleichzeitig Einspruch einlegte, Steuern in Höhe von
rund 255 Mio. Euro. Entsprechend einer mit der Klägerin am
22. November 2004 getroffenen Übereinkunft hob das zustän-
dige Finanzamt, das nach erneuter Prüfung des Sachverhalts
von einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an der
Holding auf die B. mit dem Vertragsschluss vom 5. Juli 2001
ausging, die Steuerbescheide auf und erstattete der nunmehr

anderweitig steuerlich beratenen Klägerin die gezahlten Steu-
ern nebst Zinsen.

Die Klägerin hat – vor der Einigung mit der Finanzverwal-
tung – gegen die Beklagte zu 1 und nach teilweiser Klagerück-
nahme gegen die Beklagten zu 2, 3, 5 und 6 als Gesellschafter
der Beklagten zu 1 Feststellungsklage des Inhalts erhoben, dass
die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin jeglichen Nachteil
aus der Besteuerung des Veräußerungsgewinns zu ersetzen.
Sie hat die Klage hinsichtlich des Steuerschadens nach der Ei-
nigung mit dem Finanzamt für erledigt erklärt und die weitere
Feststellung begehrt, dass die Beklagten zu 1, 2, 3, 5 und 6 ver-
pflichtet sind, ihr die Kosten der Rechtsberatung zur Abwen-
dung der Steuerschuld zu erstatten. Für den Fall der Unzuläs-
sigkeit der Feststellungsklage hat die Klägerin, die den
Beklagten vorwirft, nicht den sichersten Weg zur Erlangung
der Steuerbefreiung eingeschlagen zu haben, beantragt, die Be-
klagten zur Zahlung von 1.720.853,19 Euro zu verurteilen. Das
Landgericht hat dem Erledigungsantrag stattgegeben und die
Klage im Übrigen abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten
hat das Berufungsgericht die Klage unter Zurückweisung der
Anschlussberufung der Klägerin insgesamt abgewiesen und die
Revision zugelassen. Mit ihrem Rechtsmittel verfolgt die Kläge-
rin ihr in den Vorinstanzen abgewiesenes Begehren weiter.
Aus den Gründen: Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat die Feststellungsanträge teils
als unzulässig, teils als unbegründet erachtet. Es hat in der Sa-
che ausgeführt, die Beklagte zu 1 treffe nicht der Vorwurf, der
Klägerin keinen anderen, sichereren Weg zur Verwirklichung
des angestrebten Steuervorteils empfohlen zu haben. Zur Errei-
chung des von der Klägerin verfolgten Ziels einer Veräußerung
der Gruppe und der steuerfreien Vereinnahmung des Erlöses
habe es der Anwendbarkeit des § 8 b Abs. 2 KStG auf den Ver-
äußerungsgewinn bedurft. Zwar werde die Steuerbefreiung ge-
mäß § 8 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 KStG nicht gewährt, wenn die An-
teile von einem Einbringenden, der nicht zu dem nach § 8 b
Abs. 2 KStG begünstigten Kreis der Steuerpflichtigen gehöre,
erworben worden seien. Die Beklage zu 1 habe jedoch die Steu-
erfreiheit des Veräußerungsgewinns in Anwendung der gesetz-
lichen Rückausnahme des § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG, der
Einbringungsvorgänge nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG eben-
falls als steuerfrei behandele, sichergestellt. Zwar habe die im
Blick auf § 8 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 KStG mögliche Alternative be-
standen, dass die Klägerin nur die Anteile an der A. A. und die
A. die Anteile an ihren Tochterunternehmen in die neu
gegründete Holding GmbH einbringen. In diesem Fall habe
aber das Risiko gedroht, dass das Finanzamt nach der abseh-
baren Änderung des § 8 b Abs. 4 KStG von einer Gesetzes-
umgehung ausgehe und die Steuerfreiheit in Anwendung von
§ 42 AO versage. Ein Missbrauch habe sich bei dieser Gestal-
tung aufgedrängt, weil die A. nach Durchführung des Ge-
schäfts als funktionslose (Holding-)Gesellschaft zurückgeblie-
ben wäre, ohne dass wirtschaftliche Gründe für ihre
Einschaltung erkennbar gewesen seien.

II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Prüfung stand.
Sämtliche Feststellungsanträge sind unbegründet, weil der Be-
klagten zu 1 eine Fehlberatung nicht angelastet werden kann.
Deshalb bedarf es keiner Entscheidung, ob die von der Klägerin
erhobenen einzelnen Feststellungsanträge zulässig sind (BGH,
Urt. v. 2. Juli 2007 – II ZR 111/05, ZIP 2007, 1942, 1948
Rdnr. 66). Die Abweisung der Klage als insgesamt unbegründet
anstelle – wie von dem Berufungsgericht erkannt – als teils un-
zulässig und teils unbegründet verstößt nicht gegen das Ver-
schlechterungsverbot (BGHZ 23, 36, 50; 46, 281, 283 f).

1. Die Beklagten haben nicht gegen die Verpflichtung ver-
stoßen, der Klägerin den zur Erreichung des angestrebten Steu-
ervorteils sichersten Weg vorzuschlagen.

Der um Rat ersuchte steuerliche Berater ist zu einer umfas-
senden und möglichst erschöpfenden Belehrung seines Auf-
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traggebers verpflichtet. Er hat dem Mandanten diejenigen
Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel zu führen geeig-
net sind, und Nachteile für den Auftraggeber zu verhindern, so-
weit solche vorhersehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er
dem Auftraggeber den relativ sichersten und ungefährlichsten
Weg zu dem angestrebten steuerlichen Ziel aufzuzeigen und
die für den Erfolg notwendigen Schritte vorzuschlagen, damit
der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann
(BGHZ 129, 386, 396; BGH, Urt. v. 3. Dezember 1992 – IX ZR
61/92, WM 1993, 510, 511; v. 3. Juni 1993 – IX ZR 173/92,
NJW 1993, 2799, 2800; v. 15. Juli 2004 – IX ZR 472/00, NJW
2004, 3487 m. w. N.; v. 8. Februar 2007 – IX ZR 188/05, WM
2007, 903 Rdnr. 8).

2. Das von der Beklagten zu 1 entwickelte Steuer- und Ver-
tragsmodell war aus der damaligen Sicht am ehesten geeignet,
die von der Klägerin angestrebte Steuerersparnis zu verwirk-
lichen.

a) Gemäß § 8 b Abs. 2 KStG in der Fassung des Steuersen-
kungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I 2000, 1433) und
des Gesetzes zur Änderung des Investitionszulagengesetzes
vom 20. Dezember 2000 (BGBl. I 2000, 1850) blieben bei der
Ermittlung des Einkommens einer Körperschaft Gewinne aus
der Veräußerung eines Anteils an einer anderen Körperschaft
außer Ansatz. Die damit gewährte Steuerbefreiung des Ver-
äußerungsgewinns einer Kapitalgesellschaft entfiel nach § 8 b
Abs. 4 KStG, falls die Anteile einbringungsgeboren im Sinne
des § 21 UmwStG, also durch eine Sacheinlage entstanden wa-
ren (§ 8 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 KStG) oder die Anteile durch eine
Körperschaft von einem Einbringenden, der nicht zu den nach
§ 8 b Abs. 2 KStG begünstigten Steuerpflichtigen gehört, zu ei-
nem Wert unter dem Verkehrswert erworben worden waren
(§ 8 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 KStG). Durch § 8 b Abs. 4 Satz 2 KStG
wurde auch bei Eingreifen eines Versagungsgrundes nach § 8 b
Abs. 4 Satz 1 KStG im Wege zweier Rückausnahmen die Steu-
erbefreiung gewährt, sofern der in § 8 b Abs. 2 KStG bezeich-
nete Vorgang später als sieben Jahre nach Erwerb der Anteile
stattfand (§ 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 KStG) oder die Anteile auf
der Grundlage des § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG erworben wor-
den waren (§ 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG).

b) Das von der Beklagten zu 1 entwickelte Vertragskonzept
entsprach diesem Regelungsgeflecht und führte infolge der
Verwirklichung der Rückausnahme des § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2
KStG bestimmungsgemäß zur Steuerfreiheit des von der Kläge-
rin erzielten Veräußerungsgewinns.

Die Klägerin verlor zwar zunächst die ihr durch § 8 b Abs. 2
KStG gewährte Steuerbefreiung nach § 8 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
KStG, weil sie die Anteile von der W. KG erworben hatte, die
als Personengesellschaft nicht zu den durch § 8 b Abs. 2 KStG
begünstigten Steuerpflichtigen – Kapitalgesellschaften und
folglich juristischen Personen – gehörte. Jedoch kam der Kläge-
rin die Rückausnahme des § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG zustat-
ten, weil sie die Anteile von der W. KG aufgrund eines Einbrin-
gungsvorgangs nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG erworben
hatte und darum die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen
konnte. Entgegen der Intention des Gesetzgebers fand § 8 b
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG nach seinem eindeutigen Wortlaut
nämlich auch Anwendung, wenn die betroffenen Anteile nach
Maßgabe des § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG von einer natürlichen
Person eingebracht wurden (Gosch KStG 2005 § 8 b Rdnr. 430;
Gröbl/Adrian in Erle/Sauter, KStG 2. Aufl. § 8 b Rdnr. 234;
Dötsch/Pung in Dötsch/Jost/Pung/Witt, KStG § 8 b Rdnr. 205;
Streck/Binnewies KStG 6. Aufl. § 8 b Anm. 13; van Lishaut/
Förster GmbHR 2000, 1121, 1127; Seibt DStR 2000, 2061, 2064
m.w.N.; Eilers/Wienands GmbHR 2000, 1229, 1239).

c) Zwar wurde § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG durch das Un-
ternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20. Dezember
2001 (BGBl. I 2001, 3858) dahin umgestaltet, dass die zuguns-
ten einer Steuerbefreiung wirkende Rückausnahme nicht ein-

greift, wenn die Einbringung der Anteile durch eine natürliche
Person erfolgte (BT-Drucks. 14/6882 S. 36). Diese Regelung gilt
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 7 KStG für Veräußerungen, die nach
dem 15. August 2001 verwirklicht wurden. Die Anknüpfung an
diesen Stichtag beruht darauf, dass an diesem Tag der die Ge-
setzesänderung einleitende Kabinettsbeschluss gefasst wurde
und folglich danach ein Vertrauen auf die Fortgeltung des bis-
herigen Rechtszustandes nicht mehr schutzwürdig war (Streck/
Binnewies, aaO).

d) Da die Veräußerung der Geschäftsanteile im Streitfall am
5. Juli 2001 erfolgte und der B. als Erwerberin in diesem Zeit-
punkt mit Hilfe von Optionen zugleich das wirtschaftliche Ei-
gentum an den Anteilen übertragen wurde (vgl. Göbl/Adrian
aaO, die für die Steuerbefreiung sogar den Zeitpunkt des Ab-
schlusses des schuldrechtlichen Vertrages für maßgeblich hal-
ten), konnte die Klägerin entsprechend dem von der Beklagten
zu 1 entwickelten Konzept die Steuerbefreiung des § 8 b Abs. 2
KStG realisieren. Es entsprach insbesondere auch der Auffas-
sung der Steuerverwaltung, dass bereits die Übertragung des
wirtschaftlichen Eigentums an den Gesellschaftsanteilen den
Befreiungstatbestand auslöst (BMF BStBl I 2003, 292 Rdnr. 50).
Dieser Vorgabe hat das von der Beklagten zu 1 entwickelte Kon-
zept uneingeschränkt genügt. Damit war ein Risiko, die Steuer-
befreiung nicht zu erlangen, ausgeschlossen. Der Beklagten zu
1 ist es mithin gelungen, den Vorgang noch vor der teils
rückwirkenden Gesetzesänderung unter dem Dach des bisheri-
gen Rechts abzuwickeln (vgl. BGH, Urt. v. 15. Juli 2004, aaO).

3. Die Beklagte zu 1 war entgegen der Auffassung der Revi-
sion nicht unter dem Gesichtspunkt des sichereren Wegs zu
der Empfehlung an die Klägerin verpflichtet, die Klägerin möge
die Anteile an der A. A. und die A. die Anteile an ihren Tochter-
gesellschaften in die Holding-Gesellschaft einbringen und die
Anteile an dieser Holdinggesellschaft an die B. veräußern.

a) Wäre der Veräußerungsvorgang in dieser Weise abge-
wickelt worden, hätte die Gefahr einer Missbilligung durch die
Finanzverwaltung wegen einer Umgehung des § 8 b Abs. 4 Satz
1 Nr. 2 KStG bestanden. Falls die Anteilsübertragung auf eine
Zwischengesellschaft nicht auf Dauer angelegt ist und lediglich
dazu dient, die Anteile an der Altgesellschaft steuerfrei zu ver-
äußern, geht die Finanzverwaltung regelmäßig von einem Ge-
staltungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO aus (Seibt, aaO).
Die persönliche Sperre des § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 KStG wirkt
also auch bei mittelbaren Veräußerungen (BMF-Schreiben vom
28. April 2003, BStBl. I 2003, 292 Rdnr. 38, 49; Gail/Goutier/
Grützner/Janssen, KStG § 8 b Rdnr. 170). In einer solcherma-
ßen verdächtigen Weise hätte sich der Streitfall gestaltet, wenn
die Klägerin mit der A. eine Holding-Gesellschaft errichtet
hätte, in die von der Klägerin die A. A. und von der A. deren
Tochtergesellschaften eingebracht worden wären. Die An-
teilsübertragung auf die Holding-Gesellschaft hätte dann dem
ausschließlichen Zweck gedient, die Anteile an der Gruppe
steuerfrei zu veräußern. Eine dahingehende Bewertung war
hier vor dem Hintergrund des der Finanzverwaltung ur-
sprünglich mitgeteilten, anders lautenden Veräußerungskon-
zepts durchaus naheliegend, weil die neu gegründete Holding-
gesellschaft allein zum Zwecke eines steuerbegünstigten
Verkaufs errichtet worden wäre. Während nach der seitens der
Beklagten entwickelten Konzeption die Gründung der Holding-
gesellschaft zumindest auch einem erleichterten Verkauf sämt-
licher Beteiligungen unter einem Dach diente, wäre nach dem
Modell der Klägerin die Holding ausschließlich zu steuerlichen
Zwecken gegründet worden. Die Klägerin wollte nach ihrem
Revisionsvorbringen gerade nicht den Weg des unmittelbaren
Verkaufs der Tochtergesellschaften durch die A. beschreiten.
Statt dessen sollten die Tochtergesellschaften der A. unter Ein-
beziehung der unmittelbar von der Klägerin gehaltenen A. A.
in eine Holding eingebracht werden, an der neben der A. auch
die Klägerin als Muttergesellschaft sowohl der A. und deren
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Tochtergesellschaften als auch der von ihr selbst eingebrachten
A. A. beteiligt war. Die Annahme einer Umgehung liegt aber
überaus nahe, wenn eine Gesellschaft, der bei einer Eigenver-
äußerung steuerliche Nachteile drohen, mittelbar an der Ver-
äußerung ihrer Tochter- und Enkelgesellschaften mitwirkt. Vor
diesem Hintergrund verbietet sich die Annahme, dass die von
der Klägerin angeführte Alternative aus der damaligen Warte
im Vergleich zu dem von der Beklagten zu 1 entwickelten Mo-
dell einen sichereren Weg zur Erlangung der Steuervergüns-
tigung dargestellt hätte. Es kommt deshalb nicht mehr darauf
an, dass eine Steuerbefreiung auch nach der vermeintlich si-
cheren Variante der Klägerin nur in Anwendung der Rückaus-
nahme des § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG zu verwirklichen ge-
wesen wäre.

b) Darüber hinaus war der von der Klägerin favorisierte
Weg angesichts der nach § 37 Abs. 7 KStG ebenfalls mit
Rückwirkung ausgestatteten Regelung des § 15 Nr. 2 Satz 1 und
2 KStG in der Fassung vom 20. Dezember 2001 mit weiteren er-
heblichen steuerlichen Unwägbarkeiten verbunden, welche der
Annahme entgegenstehen, dass im Rahmen dieser Vorgehens-
weise der steuerliche Vorteil am sichersten zu verwirklichen ge-
wesen wäre. Wegen der hier gegebenen konzernrechtlichen
Verflechtung bestand die Gefahr, dass die Klägerin die erstrebte
Steuerersparnis mit Hilfe der von ihr bevorzugten gesellschafts-
rechtlichen Gestaltung nicht realisieren konnte. Da die A. den
durch den Verkauf ihrer Anteile an der neu gegründeten Hol-
dinggesellschaft erzielten Erlös als Organgesellschaft aufgrund
des Gewinnabführungsvertrages an die Klägerin als Organträ-
gerin hätte abführen müssen, wäre nach § 15 Nr. 2 Satz 1 und
2 KStG für die Anwendung des § 8 b KStG auf die steuerlichen
Verhältnisse der Klägerin abzustellen gewesen. Dann wäre der
Sachverhalt auch auf der Grundlage des von der Klägerin bevor-
zugten Weges im Ergebnis steuerrechtlich so zu beurteilen ge-
wesen, wie wenn die Klägerin selbst die Veräußerung vor-
genommen hätte.

Dies räumt auch die Revision ein. Sie macht lediglich gel-
tend, das Eingreifen des § 15 KStG ändere nichts an der recht-
lichen Beurteilung des Streitfalles. Die in § 15 Nr. 2 KStG ent-
haltene Anordnung, den § 8 b KStG auf die Organgesellschaft
nicht anzuwenden, rechtfertige nicht den Schluss, bei der Or-
gangesellschaft handele es sich von vornherein um einen nicht
durch § 8 b KStG begünstigten Steuerpflichtigen. Auch würde
diese Begünstigung weitgehend leer laufen, wenn die Einbrin-
gung durch eine Organgesellschaft die Rückausnahme des § 8 b
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG praktisch ausschließe. Dem ist nicht
zu folgen.

aa) Da § 8 b Abs. 2 KStG nur von einer Körperschaft in An-
spruch genommen werden kann, könnte ein als Personenge-
sellschaft konstituierter Organträger über eine als Körperschaft
verfasste Organgesellschaft in den Genuss ihm seiner Rechts-
form wegen nicht zustehender Steuervergünstigungen gelan-
gen. Nach § 15 Nr. 2 Satz 1 KStG werden deshalb die Vorschrif-
ten des § 8 b Abs. 1 bis 6 KStG auf eine Organgesellschaft nicht
angewendet. Vielmehr ordnet § 15 Nr. 2 Satz 2 KStG zur Ver-
meidung einer unberechtigten Steuerbegünstigung des Organ-
trägers an, dass § 8 b KStG nur bei der Ermittlung des Einkom-
mens des Organträgers und nicht der Organgesellschaft
anzuwenden ist (vgl. BT-Drucks. 14/6882 S. 37 f). Die Bestim-
mungen über die Freistellung von Beteiligungserträgen finden
mithin ausschließlich auf der Ebene des Organträgers Berück-
sichtigung (Münch.Hdb.AG/Kraft, 3. Aufl. § 71 Rdnr. 49). Die
Regelung des § 8 b KStG kommt dem Organträger – hier also
der Klägerin – somit nur zustatten, wenn die Vorschrift ihren
tatbestandlichen Voraussetzungen nach für ihn und auch seine
Rechtsform gilt (Witt/Dötsch in Dötsch/Jost/Pung/Witt, aaO
§ 15 Rdnr. 18). Mit Hilfe der Regelung des § 15 Nr. 2 Satz 1
KStG wird also Vorsorge dagegen getroffen, dass die Rechtsfol-
gen des § 8 b KStG einen Steuerpflichtigen begünstigen, der

nicht in den Anwendungsbereich des § 8 b KStG fällt (Erle in
Erle/Sauter, aaO § 15 Rdnr. 35). Die steuerliche Behandlung bei
der Organgesellschaft angefallener Gewinne aus der Veräuße-
rung von Kapitalbeteiligungen bestimmt sich folglich danach,
ob sie auf der obersten Beteiligungsstufe einer Körperschaft zu-
zurechnen sind (Witt/Dötsch in Dötsch/Jost/Pung/Witt, aaO
§ 15 Rdnr. 19). Da sonach allein die für den Organträger selbst
geltenden Besteuerungsregeln maßgeblich sind, kommt ihm
eine Steuerbefreiung nach § 8 b KStG nicht zugute, falls er
nicht unter den durch diese Vorschrift begünstigten Personen-
kreis fällt (Gosch/Neumann, aaO § 15 Rdnr. 17; Witt/Dötsch in
Dötsch/Jost/Pung/Witt, aaO § 15 Rdnr. 18).

bb) Das von der Klägerin favorisierte Modell einer Veräuße-
rung der Tochtergesellschaften der A. über eine gemeinsam
mit der Klägerin errichtete Holding-Gesellschaft hätte danach –
ebenso wie eine unmittelbare Veräußerung der Tochtergesell-
schaften durch die A. – wegen des zwischen der A. und der Klä-
gerin bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der durch
§ 15 Nr. 2 Satz 1 und 2 KStG angeordneten Anwendung des
§ 8 b KStG auf die Klägerin nicht zu einer anderen steuerlichen
Bewertung geführt. Die Klägerin wäre nicht in den Genuss des
§ 8 b Abs. 2 KStG gelangt, weil wegen des Erwerbs der Anteile
an der A. von der W. KG, die nicht zu den nach § 8 b Abs. 2
begünstigten Steuerpflichtigen gehört, der Versagungsgrund
des § 8 b Abs. 4 Nr. 2 KStG vorgelegen hätte. Ohne Bedeutung
ist es, dass die Anteile der A. an ihren Tochtergesellschaften an
sich in Einklang mit § 8 b Abs. 2 steuerbefreit veräußert werden
konnten, weil die Besteuerung durch § 15 Nr. 2 auf die Ebene
des Organträgers verlagert wird. Den Steuervorteil hätte die
Klägerin deshalb, was die Revision nicht verkennt, ebenfalls
nur auf der Grundlage der Rückausnahme des § 8 b Abs. 4
Satz 2 Nr. 2 KStG und unter den gleichen Voraussetzungen wie
im Rahmen der tatsächlich gewählten Gestaltung erzielen
können. § 8 b Abs. 2 KStG wäre folglich nicht ohne Weiteres
auf den von der Klägerin erzielten Veräußerungsgewinn anzu-
wenden gewesen. Ob die Steuerbefreiung des § 8 b KStG ge-
währt würde, richtete sich vielmehr auch bei Wahl dieser Ver-
äußerungsform gemäß § 15 Nr. 2 Satz 2 KStG allein nach den
steuerlichen Gegebenheiten bei der Klägerin. Deshalb war das
Modell der Klägerin mit denselben Risiken behaftet, welche sie
bei dem Modell der Beklagten zu erkennen glaubt.

cc) Ob es – wie die Revision meint – „zirkelschlüssig“ wäre,
wollte man aus der Nichtanwendungsanordnung in § 15 Nr. 2
Satz 1 KStG folgern, bei einer Organgesellschaft greife § 8 b
KStG schon tatbestandsmäßig nicht ein, kann dahin stehen.
Entscheidend ist, dass § 8 b Abs. 2 KStG bei der Ermittlung des
Einkommens des Organträgers zur Anwendung kommt und
dass die Steuerbefreiung so oder so nur in Anwendung der
Rückausnahme des § 8 b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG zu verwirk-
lichen gewesen wäre, was die Revision nicht in Abrede stellt.

dd) Entgegen der Auffassung der Revision steht die hier ent-
wickelte Lösung auch nicht mit Sinn und Zweck des Gesetzes
in Widerspruch. Es mag zutreffen, dass „die meisten deutschen
Konzerne steuerrechtlich eine Organschaft darstellen“. Deswe-
gen laufen die Begünstigungen des § 8 b Abs. 2 KStG aber nicht
ins Leere. Sie können allerdings nur von dem Organträger in
Anspruch genommen werden, falls dieser die dafür erforderli-
chen Voraussetzungen erfüllt.

Anmerkung der Redaktion: Mit dem Urteil des BGH ist ein An-
waltshaftungsfall entschieden worden, der in den vergangenen
Jahren unter den Großkanzleien für Unruhe gesorgt hat und über
den eine bekannte Sozietät auseinander gebrochen ist (siehe zur
Vorinstanz OLG Düsseldorf, AnwBl 2008, 72 [Leitsatz] und Voll-
text mit 14 Anwaltsblatt-Druckseiten unter www.anwaltsblatt.de).
Immerhin lag der Ausgangsstreitwert bei 260 Millionen Euro
Steuerschuld. Dass dieser Betrag vom Finanzamt nach einem Ein-
spruch zurückerstattet und am Ende nur noch über die Kosten
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zur Abwendung der Steuerschuld gestritten wurde, wird den be-
klagten Anwälten nach dem Anfangsschock ruhigere Nächte be-
schert haben. Es ändert aber nichts daran, wie nahe in komplizier-
ten Sachverhalten und bei schwierigen Rechtsfragen, Erfolg und
Misserfolg beieinander liegen können – und dass auch bei einem
unberechtigten Vorwurf immer etwas hängen bleibt. Allein die
Geltendmachung eines außergewöhnlich hohen Anwaltshaftungs-
anspruchs reichte 2004 aus, um das Ende einer erfolgreichen So-
zietät einzuleiten. Das für die Anwaltschaft erfreuliche Ergebnis
in diesem Fall: Die Anwälte haben sauber gearbeitet und haften
nicht. Sie sind – nach fünf Jahren und drei Instanzen – voll reha-
bilitiert.

Kein Wegfall von Hinweispflichten bei
anwaltlicher Vertretung
ZPO § 91 a

Eine Kostenentscheidung nach § 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO ist unzu-
lässig, wenn der Beklagte nicht auf die in § 91 a Abs. 1 Satz 1
ZPO geregelte Rechtsfolge hingewiesen worden ist, dass das Ge-
richt – ebenso wie im Falle der übereinstimmenden Erledigungs-
erklärung – über die Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichti-
gung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem
Ermessen durch Beschluss entscheiden wird, falls der Beklagte
der Erledigungserklärung des Klägers nicht fristgerecht wider-
spricht.

BGH, Beschl. v. 11.3.2009 – VIII ZB 70/07

Aus den Gründen: I. Die Parteien streiten darüber, ob das Amts-
gericht über die Kosten des Rechtsstreits durch Beschluss nach
§ 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO entscheiden durfte.

Die Kläger haben die Beklagten als ihre ehemaligen Mieter
auf Zahlung restlicher Heizkosten sowie rückständiger Miete in
Anspruch genommen. Mit Schriftsatz vom 18. April 2007 ha-
ben die Kläger den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Diesen
Schriftsatz hat das Amtsgericht dem Prozessbevollmächtigten
der Beklagten am 30. April 2007 mit folgendem Hinweis zuge-
stellt:

„Wird der Rechtsstreit ebenfalls für erledigt erklärt? Wenn
nicht binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zugang des
Schriftsatzes widersprochen wird, wird die Erledigung unter-
stellt.“

Die Beklagten haben mit am 4. Juni 2007 beim Amtsgericht
eingegangenem Schriftsatz der Erledigungserklärung wider-
sprochen. Das Amtsgericht hat einen Beschluss nach § 91 a
ZPO erlassen und die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander
aufgehoben. Die hiergegen von den Beklagten fristgerecht ein-
gelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht für begründet
erachtet, den erstinstanzlichen Beschluss gemäß § 91 a ZPO
aufgehoben und den Rechtsstreit zur Verfahrensfortführung an
das Amtsgericht zurückverwiesen. Hiergegen richtet sich die
vom Landgericht zugelassene Rechtsbeschwerde.

II. Die zulässig erhobene Rechtsbeschwerde hat keinen Er-
folg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Auffassung vertreten, das
Amtsgericht habe nicht nach § 91 a ZPO entscheiden dürfen.
Übereinstimmende Erledigungserklärungen lägen nicht vor.
Die Beklagten hätten der Erledigung vielmehr widersprochen.
Dieser Widerspruch sei auch nicht deshalb unbeachtlich, weil
er nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Erle-
digungserklärung der Kläger erfolgt sei. Denn der vom Amts-
gericht beigefügte Zusatz genüge nicht den an einen Hinweis
nach § 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO zu stellenden Anforderungen.

Ein wirksamer Hinweis nach § 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO erfor-
dere, dass durch ihn klargestellt werde, dass das Gericht ohne
fristgerechten Widerspruch über die Kosten des Rechtsstreits
nach billigem Ermessen unter Zugrundelegung des gegebenen
Sach- und Streitstandes entscheiden werde. Dies ergebe sich
zwingend aus dem Wortlaut der Vorschrift. Die einzige Folge,
die in § 91 a ZPO enthalten sei und auf die daher mit den Wor-
ten „diese Folge“ Bezug genommen werden könne, sei die Ent-
scheidung über die Kosten durch Beschluss. Dass die Einwil-
ligung des Beklagten in die Erledigungserklärung fingiert
werde, werde in der Vorschrift hingegen nicht ausdrücklich
ausgeführt. Vielmehr ergebe sich dies allein aus der angeord-
neten Rechtsfolge. Insofern sei § 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO anders
formuliert als sein Regelungsvorbild § 269 Abs. 2 Satz 4 ZPO.
Unerheblich sei, dass eine anwaltlich vertretene Partei in der
Regel über die Rechtswirkungen einer übereinstimmenden Er-
ledigungserklärung Kenntnis habe.

2. Diese Beurteilung des Beschwerdegerichts ist rechtsfeh-
lerfrei. Wie das Landgericht zutreffend feststellt, hat das Amts-
gericht zu Unrecht einen Beschluss über die Kosten gemäß
§ 91 a ZPO erlassen. Die Notfrist von zwei Wochen gemäß § 91 a
Abs. 1 Satz 2 ZPO ist durch die Zustellung des Schriftsatzes
der Kläger, mit dem sie den Rechtsstreit in der Hauptsache für
erledigt erklärt haben, nicht in Gang gesetzt worden. Denn ent-
gegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde genügt der vom
Amtsgericht erteilte Hinweis, wonach „die Erledigung unter-
stellt“ werde, den Anforderungen des § 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO
nicht.

a) Nach der vorgenannten Vorschrift entscheidet das Gericht
über die Kosten durch Beschluss, wenn der Beklagte der Erledi-
gungserklärung des Klägers nicht binnen einer Notfrist von
zwei Wochen seit deren Zustellung widerspricht und er „zuvor
auf diese Folge hingewiesen worden ist“. Hinzuweisen ist so-
mit auf die in § 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO geregelte Rechtsfolge,
dass das Gericht – ebenso wie im Falle der übereinstimmenden
Erledigungserklärung – über die Kosten des Rechtsstreits unter
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach
billigem Ermessen durch Beschluss entscheiden wird, falls der
Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht frist-
gerecht widerspricht.

Dem wird der Hinweis, den das Amtsgericht den Beklagten
erteilt hat, nicht gerecht. Danach soll die Fristversäumung zur
Folge haben, dass „die Erledigung unterstellt (wird)“. Dieser
sprachlich unklaren Formulierung lässt sich allenfalls der Hin-
weis entnehmen, dass bei nicht fristgerechtem Widerspruch
die Zustimmung der Beklagten zu der Erledigungserklärung
der Kläger fingiert („unterstellt“) wird. Dies ist indessen nicht
die in § 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO geregelte und in Satz 2 der Vor-
schrift angesprochene Rechtsfolge, auf die hinzuweisen ist,
sondern lediglich deren ungeschriebene Voraussetzung. Dass
die fingierte Zustimmung zu der Erledigungserklärung der Klä-
ger zur Folge haben soll, dass das Amtsgericht über die Kosten
des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach-
und Streitstands nach billigem Ermessen durch Beschluss ent-
scheiden wird, kommt in dem Hinweis auch nicht ansatzweise
zum Ausdruck.

b) Der Hinweis auf diese Rechtsfolge war entgegen der Auf-
fassung der Rechtsbeschwerde nicht deswegen entbehrlich,
weil die Beklagten anwaltlich vertreten waren und ihrem An-
walt die Rechtsfolge eines nicht fristgerechten Widerspruchs
bekannt war. Das Gesetz macht die Rechtsfolgenbelehrung
nicht davon abhängig, ob die betroffene Partei anwaltlich ver-
treten oder beraten ist (vgl. zu § 269 ZPO aF: BGHZ 88, 180,
184). Mit dem Gebot der Rechtsklarheit wäre es unvereinbar,
wenn die Wirksamkeit einer Fristsetzung davon abhängig wäre,
ob und gegebenenfalls wann die Partei einen Rechtsanwalt be-
auftragt (BGH, Urteil vom 11. Juli 1985 – I ZR 145/83, NJW
1986, 133, unter II 1 c).
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Grenzen des Delegierens auf andere
Anwälte und Kanzleimitarbeiter
ZPO § 233

Der Rechtsanwalt muss bei der Unterzeichnung einer Berufungs-
schrift auch dann überprüfen, ob sie an das zuständige Beru-
fungsgericht gerichtet ist, wenn er diese Frage durch einen an-
waltlichen Kollegen seiner Sozietät hat prüfen lassen.
BGH, Beschl. v. 5.3.2009 – V ZB 153/08

Aus den Gründen: I. Durch ihm am 5. März 2008 zugestelltes Ur-
teil des Amtsgerichts ist der Beklagte verurteilt worden, sein Teil-
eigentum in einer Wohnungseigentumsanlage nicht zum Betrieb
eines Pizzaservice zu nutzen. Seine Berufung gegen dieses Urteil
ist an das unzuständige Landgericht München II gerichtet worden
und dort am 7. April 2008, dem auf den 5. April 2008 folgenden
Montag, eingegangen. Nach Abgabe der Sache an das zuständige
Landgericht München I hat der Beklagte dort Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsfrist
beantragt. Zur Begründung hat er vorgetragen, der seine Sache in
der beauftragten Sozietät bearbeitende Rechtsanwalt habe mit ei-
nem Kollegen der Sozietät besprochen, dass er selbst die Beru-
fungsschrift erstelle, der Kollege das zuständige Berufungsgericht
ermittele. Dieser habe die Prüfung aber wegen unvorhergesehe-
ner dringender anderer Arbeiten nicht durchführen können und
die erfahrene und zuverlässige Sekretärin des die Sache bearbei-
tenden Rechtsanwalts gebeten, diesem auszurichten, er habe die
Prüfung nicht durchführen können. An sich sei das Landgericht
München II zuständiges Berufungsgericht; das könne sich durch
die WEG-Novelle geändert haben. Die Sekretärin habe dem die
Sache bearbeitenden Rechtsanwalt den Entwurf der Berufungs-
schrift aber mit dem unzutreffenden Bemerken vorgelegt, der Kol-
lege habe mitgeteilt, zuständiges Berufungsgericht sei das Land-
gericht München II. Darauf habe dieser die an dieses Gericht
gerichtete Berufungsschrift unterzeichnet.

Das Landgericht hat die Berufung unter Zurückweisung des
Wiedereinsetzungsantrags mit dem angefochtenen Beschluss
als unzulässig verworfen. Dagegen richtet sich die Rechtsbe-
schwerde des Beklagten, mit der dieser die Durchführung des
Berufungsverfahrens erreichen will. Die Kläger beantragen, das
Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist unzulässig.
1. Sie ist zwar nach §§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 522 Abs. 1

Satz 4 ZPO unabhängig von einer Zulassung oder Nichtzulas-
sung durch das Berufungsgericht von Gesetzes wegen statthaft,
weil sie sich gegen einen Beschluss richtet, durch den die Beru-
fung als unzulässig verworfen worden ist. Zulässig ist sie aber
nach § 574 Abs. 2 ZPO nur, wenn auch die dort bestimmten
weiteren Voraussetzungen gegeben sind. Das ist nicht der Fall.

2. Die Sache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 574
Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Eine Entscheidung des Berufungsgerichts
ist weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 574 Abs. 2 Nr. 2
ZPO). Die Zulassung ist insbesondere auch nicht deshalb gebo-
ten (dazu: Senat, BGHZ 151, 221, 227; Beschl. v. 23. Oktober
2003, V ZB 28/03, NJW 2004, 367, 368; Beschl. v. 13. Mai 2004,
V ZB 62/03, NJW-RR 2004, 1217), weil die Anforderungen, die
das Berufungsgericht stellt, überzogen wären und der Beklag-
ten den Zugang zu der an sich gegebenen Berufung unzumut-
bar erschwerten (vgl. dazu: BVerfGE 40, 88, 91; 67, 208, 212 f.;
BVerfG NJW 1996, 2857; 2000, 1636; 2001, 1566; FamRZ 2002,
533; Senat, Beschl. v. 23. Oktober 2003, V ZB 28/03, NJW 2004,
367, 368).

a) Der Beklagte hat die Berufungsfrist versäumt, weil seine
Prozessbevollmächtigten die Berufungsschrift am letzten Tag
der Frist um 15.59 Uhr und damit zu einem Zeitpunkt bei dem
unzuständigen Landgericht München II eingereicht haben, zu

dem mit einer fristgerechten Weiterleitung im normalen Ge-
schäftsgang (zu diesem Erfordernis: BGH, Beschl. v. 27. Juli
2000, III ZB 28/00, NJW-RR 2000, 1730, 1731) nicht mehr zu
rechnen war. Die Zulässigkeit der Berufung hing deshalb ent-
scheidend von dem Erfolg des frist- und formgerecht gestellten
Antrags des Beklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand und dieser wiederum davon ab, ob die Adressierung der
Berufungsschrift an das unzuständige Gericht unverschuldet
war. Das hat das Berufungsgericht im Wesentlichen mit der Be-
gründung verneint, der Prozessbevollmächtigte des Beklagten
habe bei Unterzeichnung der Berufungsschrift auch prüfen
müssen, ob sie an das zuständige Gericht gerichtet war. Dabei
habe er sich weder auf die Angaben seiner Sekretärin noch auf
die vermeintlich vorgenommene Prüfung der Zuständigkeit
durch seinen Anwaltskollegen verlassen dürfen.

b) Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs, die weder fortzubilden noch zu ergänzen ist und auch die
Anforderungen an die Einlegung von Rechtsmitteln nicht über-
spannt.

aa) In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist aner-
kannt, dass der Rechtsanwalt die Berufungsschrift selbst auf
ihre Richtigkeit (BGH, Beschl. v. 13. Juli 1988, VIII ZR 65/88,
NJW-RR 1988, 1528, 1529; Beschl. v. 12. Mai 1989, IV b ZB
33/89, NJW 1989, 2396; Beschl. v. 10. Januar 1990, XII ZB
141/89, NJW 1990, 990; Beschl. v. 6. Mai 1992, XII ZB 39/92,
VersR 1993, 79; Beschl. v. 4. November 1992, XII ZB 120/92,
NJW-RR 1993, 254, 255; Musielak/Grandel, ZPO, 6. Aufl., § 233
Rdnr. 45) überprüfen muss. Dazu gehört neben der Bezeich-
nung der Parteien (BGH, Beschl. v. 24. November 1981, VI ZB
11/81, VersR 1982, 191) auch die Bezeichnung des zuständigen
Gerichts (BGH, Beschl. v. 7. Oktober 1987, IVb ZB 99/87,
VersR 1988, 251; Beschl. v. 8. Dezember 1992, VI ZB 33/92,
VersR 1993, 1381 f.; für Fristverlängerungsantrag: BGH, Beschl.
v. 18. April 2000, XI ZB 1/00, NJW 2000, 2511). Hätte der Pro-
zessbevollmächtigte diese Prüfung angestellt, hätte er fest-
gestellt, jedenfalls feststellen müssen, dass die Berufung im
Hinblick auf § 72 Abs. 2 Satz 1 GVG bei dem Landgericht
München I einzulegen war.

bb) Diese Prüfung durfte der Prozessbevollmächtigte des
Beklagten nicht delegieren. Ein Rechtsanwalt darf zwar seinem
Büropersonal die Ermittlung der (genauen) Postanschrift des
Berufungsgerichts überlassen und muss diese Anschrift dann
auch nicht überprüfen (BGH, Urt. v. 2. Mai 1990, XII ZB
17/90, NJW-RR 1990, 1149, 1150; Senat, Urt. v. 15. Oktober
1999, V ZR 50/99, NJW 2000, 82; Musielak/Grandel, aaO, § 233
Rdnr. 48). Das gilt aber nicht für die Angabe des Berufungs-
gerichts selbst. Sie ist ein nicht delegierbarer Kernbestandteil
der Berufungsschrift.

cc) Nichts anderes ergibt die von der Rechtsbeschwerde an-
geführte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur, wie sie
es nennt, Arbeitsteilung in Sozietäten. Danach sind die in einer
Sozietät tätigen Rechtsanwälte gemeinsam verpflichtet, alles zu
tun, um fristgebundene Schriftsätze rechtzeitig einzureichen
(Senat, BGHZ 124, 47, 50 f.). Deshalb muss ein Rechtsanwalt,
der im Postausgangsfach der Sozietät vergessene Post zur Post
aufgeben will, prüfen, ob sich darunter eilige Sachen befinden,
die schneller befördert werden müssen (BGH, Beschl. v. 13.
November 2002, XII ZB 104/01, NJW-RR 2003, 490, 491), und
mitgenommene Sendungen rechtzeitig in den Postkasten ein-
werfen, auch wenn er sie nicht bearbeitet hat (BGH, Urt. v. 19.
Januar 1995, III ZR 107/94, NJW 1995, 1841). Das gilt erst
recht für den Rechtsanwalt, der eine arbeitsteilig vorbereitete
Berufungsschrift verantwortlich unterzeichnet. Bei dieser Art
der Vorbereitung einer Berufungsschrift muss vor ihrer Absen-
dung durch den prozessführenden Rechtsanwalt (oder seinen
Vertreter) verantwortlich geprüft werden, ob die Koordination
der Beiträge auch gelungen ist. Diese Prüfung kann sinnvoll
nur durch den Rechtsanwalt erfolgen, der die Berufungsschrift
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unterzeichnet und damit für die Sozietät insgesamt die Verant-
wortung für deren Richtigkeit übernimmt. Dieser kann seiner
Aufgabe nur gerecht werden, wenn er in seine Prüfung alle
koordinierten Beiträge einbezieht und die Berufungsschrift ins-
gesamt auf ihre Richtigkeit überprüft. Ein Ausblenden einzel-
ner Elemente verfehlte den Zweck der Prüfung. Die erforderli-
che Prüfung beschränkt sich auf einen überschaubaren Kreis
von Punkten und stellt deshalb auch keine übertriebenen An-
forderungen.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Haftung in der interprofessionellen
Sozietät
BGB § 164 Abs. 2

Kommt der Vertrag über eine Rechtsberatung wegen der Be-
schränkungen des Rechtsberatungsgesetzes allein mit dem einer
gemischten Sozietät angehörenden Rechtsanwalt zustande, wird
auch nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ein durch die frühere Beratung ausgelöster Fol-
geauftrag mit ihm geschlossen, sofern er nicht erkennbar zum
Ausdruck bringt, nunmehr namens der Sozietät zu handeln.
BGH, Urt. v. 5.2.2009 – IX ZR 18/07

Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschafter und Geschäfts-
führer der H GmbH (fortan: GmbH). Anfang des Jahres 1999 trat
der Kläger, dem gegen die GmbH eine Darlehensforderung in
Höhe von 500.000 DM zustand, in Überlegungen ein, sein Unter-
nehmen nach und nach auf einen seiner leitenden Mitarbeiter zu
übertragen. Zur Beratung über die vertragliche Umsetzung dieses
Vorhabens wandte sich der Kläger im Februar 1999 an die Be-
klagte, eine in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts geführte, aus drei Gesellschaftern – nämlich einem Rechts-
anwalt und Steuerberater, einem Steuerberater und einem Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer – bestehende Sozietät. Die Betreu-
ung des Klägers übernahm ein bei der Sozietät angestellter
Rechtsanwalt.

Auf Anfrage des Klägers bekundete sein Mitarbeiter M. L.
Interesse, sich mit einer stillen Einlage von 300.000 DM an der
GmbH zu beteiligen und ihr außerdem ein Darlehen von
200.000 DM zu gewähren. Da eine Bankfinanzierung über die
ins Auge gefasste stille Beteiligung scheiterte, gewährte der
Kläger am 23. Juli 1999 M. L. und dessen – wegen der ver-
meintlichen finanziellen Leistungsfähigkeit ihres Stiefvaters in
den Vertrag einbezogenen – Ehefrau S. L. ein Darlehen in
Höhe von 300.000 DM. Anschließend schloss die GmbH mit
M. L. einen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, einen Vertrag
über die Errichtung einer stillen Gesellschaft sowie einen Kre-
ditvertrag, nach dessen Inhalt M. L. der GmbH in laufender
Rechnung Kredite bis zum Höchstbetrag von 200.000 DM zur
Verfügung stellt.

Nachdem die GmbH bereits um den Jahreswechsel
2000/2001 in eine finanzielle Schieflage geraten war, beschloss
der Kläger am 7. Juli 2001 die Abberufung von M. L. als Ge-
schäftsführer und die außerordentliche Kündigung seines An-
stellungsvertrages. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2001 kün-
digte der durch den angestellten Anwalt der beklagten Sozietät
vertretene Kläger gegenüber den Eheleuten L. den Darlehens-
vertrag. Die mangels Darlehensrückzahlung von dem nunmehr
durch seine hiesigen Instanzbevollmächtigten vertretenen Klä-
ger gegen die Eheleute L. erhobene Klage auf Zahlung von
145.072,83 Euro hatte lediglich gegen den Ehemann Erfolg; die
gegen die Ehefrau gerichtete Klage wurde, weil ihre Mitver-
pflichtung infolge Vermögenslosigkeit gegen § 138 BGB ver-
stoße, rechtskräftig abgewiesen.

Der Kläger wirft der Beklagten vor, ihn nicht darauf hinge-
wiesen zu haben, dass die Mitverpflichtung der Ehefrau wegen
ihrer Einkommens- und Vermögenslosigkeit sittenwidrig ist.
Mit seiner Klage verlangt der Kläger Schadensersatz in Höhe
von 147.198,82 Euro, wobei 145.072,83 Euro auf das Darlehen
und 2.125,99 Euro auf den in dem Vorprozess zugunsten der
Ehefrau entstandenen Kostenerstattungsanspruch entfallen.
Der vor dem Landgericht erfolglosen Klage hat das Berufungs-
gericht in Höhe von 2.125,99 Euro stattgegeben und sie im
Übrigen abgewiesen. Die Beklagte begehrt mit der von dem Be-
rufungsgericht zugelassenen Revision die Wiederherstellung
des Urteils des Landgerichts.
Aus den Gründen: Die Revision der Beklagten führt zur Abwei-
sung der gesamten Klage.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, nach Anerkennung
der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts sei der
bisher maßgebliche Grundsatz überholt, wonach bei einem
Vertragsschluss mit einer interprofessionellen Sozietät der An-
waltsvertrag nur mit den Mitgliedern zustande komme, die be-
rufsrechtlich und fachlich zur Wahrnehmung des Mandats be-
fugt seien. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Mandant
den Vertrag, auch wenn es sich um eine zivilrechtliche Angele-
genheit handele, die ein Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
nicht bearbeiten dürfe, mit der Sozietät schließe. Folglich richte
sich der Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die Be-
klagte.

Der Beklagten sei eine Fehlberatung vorzuwerfen, weil sie
dem Kläger wegen der Unwirksamkeit einer solchen Mitver-
pflichtung nicht habe empfehlen dürfen, den Darlehensvertrag
auf die vermögenslose Ehefrau zu erstrecken. Da der Kläger bei
zutreffender Beratung von einer Einbeziehung der Ehefrau in
den Darlehensvertrag abgesehen habe, sei ihm infolge des
durch die gerichtliche Inanspruchnahme zu ihren Gunsten ent-
standenen Kostenerstattungsanspruchs ein Schaden in Höhe
von 2.125,99 Euro entstanden. Die Einrede der Verjährung
greife nicht durch, weil die Beklagte einer Sekundärhaftung un-
terliege. Der Beratungsfehler der Beklagten sei jedoch mangels
Anwendbarkeit der Vermutung beratungsgerechten Verhaltens
nicht für den Abschluss des Darlehensvertrages zwischen dem
Kläger und dem Ehemann ursächlich geworden, so dass der in-
soweit verfolgte Schadensersatzanspruch über 145.072,83 Euro
unbegründet sei.

II. Diese Ausführungen halten in einem entscheidenden
Punkt rechtlicher Prüfung nicht Stand.

1. a) Handelt es sich – wie im Streitfall – um eine Sozietät
von Berufsangehörigen unterschiedlicher Fachrichtung, kommt
nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
der Beratungsvertrag nur mit denjenigen Sozien zustande, die
auf dem zu bearbeitenden Rechtsgebiet berufsrechtlich tätig
werden dürfen. Diese rechtliche Bewertung beruht auf der Er-
wägung, dass einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer eine
reine Besorgung fremder Rechtsangelegenheit im Sinne des
Art. 1 § 1 RBerG verwehrt und ein auf einen solchen Gegen-
stand gerichteter Vertrag gemäß § 134 BGB nichtig ist. Bei ei-
ner gemischten Sozietät wird der Vertrag mithin dahin aus-
gelegt, dass seine Erfüllung nur diejenigen Mitglieder der
Sozietät übernehmen sollen, die berufsrechtlich und fachlich
dazu befugt sind (BGH, Urt. v. 26. Juni 2008 – IX ZR 145/05,
ZIP 2008, 1432 f Rdnr. 8 m. w. N.). Diese Würdigung entspricht
dem früheren Verständnis, wonach ein Vertrag ausschließlich
mit den Gesellschaftern und mangels einer rechtlichen Ver-
selbständigung nicht mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
geschlossen wird (BGHZ 142, 315, 319 f). Danach ist nicht die
Sozietät als solche der dem Mandanten gegenüberstehende Ver-
tragspartner (BGHZ 56, 355, 358).

b) Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich offengelassen,
ob diese rechtlichen Maßstäbe über den Vertragsschluss mit ei-
ner interprofessionellen Sozietät nach Anerkennung der
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Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die nun-
mehr selbst Partner eines Beratungsvertrages werden kann
(BGH, Urt. v. 26. Januar 2006 – IX ZR 225/04, WM 2006, 830,
831), aufrechtzuerhalten sind (BGH, Urt. v. 26. Juni 2008, aaO
S. 1433 Rdnr. 9 f). Aus Gründen des Vertrauensschutzes bleibt
es jedenfalls bei der bisherigen Rechtslage, wenn der Vertrag
vor Erlass der Grundsatzentscheidung vom 29. Januar 2001
(BGHZ 146, 341) über die Anerkennung der Rechtsfähigkeit ei-
ner Gesellschaft bürgerlichen Rechts verabredet wurde (BGH,
Urt. v. 26. Juni 2008, aaO S. 1433 Rdnr. 10).

2. Im Streitfall hatten die Parteien den Anwaltsvertrag be-
reits im Februar des Jahres 1999 vereinbart.

a) Bei dieser Sachlage kam der Vertrag entsprechend den
bislang geltenden Auslegungsregeln ausschließlich mit dem be-
rufsrechtlich zur Rechtsberatung befugten Gesellschafter und
nicht mit der hier allein verklagten Sozietät zustande. Nichts
anderes folgt daraus, dass der Kläger im Oktober des Jahres
2001 – also nach Erlass der Entscheidung vom 29. Januar 2001
– den weiteren Auftrag zur Kündigung des den Eheleuten L. ge-
währten Darlehens erteilte. Infolge des engen Zusammenhangs
mit der früheren, die gleiche rechtliche Angelegenheit betref-
fenden Beratung ist davon auszugehen, dass der Kläger mit die-
sem Mandat ebenfalls seinen bisherigen Vertragspartner und
nicht die Sozietät betraut hat. In Einklang mit der Auslegungs-
regel des § 164 Abs. 2 BGB kommt ein Vertrag mit einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts nur zustande, wenn – woran es hier
fehlt – der Handelnde erkennbar namens der Gesellschaft auf-
tritt (MünchKomm-BGB/Ulmer, 4. Aufl. § 714 Rdnr. 26, § 718
Rdnr. 18). Diese Würdigung entspricht den Feststellungen des
Berufungsgerichts, das aus dem Folgeauftrag eine sekundäre
Haftung herleitet, für die nur bei Identität des Vertragspartners
Raum ist.

b) Gerade das Zusammenspiel von Primär- und Sekundär-
haftung gebietet, bei Erteilung eines neuen Mandats für ein Tä-
tigwerden innerhalb derselben rechtlichen Angelegenheit durch
den gleichen rechtlichen Berater mangels anderer ausdrückli-
cher Erklärungsinhalte von einem Vertragsschluss des Man-
danten mit seinem bisherigen Vertragspartner auszugehen.
Der Sekundäranspruch kommt nämlich auch dann zum Tra-
gen, wenn der Anwalt nach Beendigung eines Mandats inner-
halb der laufenden Verjährungsfrist einen neuen Auftrag über
denselben Gegenstand erhält. Die Hinweispflicht folgt dann
aus dem neuen Auftrag (BGH, Urt. v. 7. Februar 2008 – IX ZR
149/04, WM 2008, 946, 948 Rdnr. 34 m. w. N.). Würde man da-
von abweichend im Blick auf das neue Mandat von einem Ver-
tragsschluss mit der Sozietät und nicht dem ihr angehörenden
Rechtsanwalt ausgehen, würde dies zu dem unangemessenen
Ergebnis führen, dass der ursprüngliche, zum Schutz der ande-
ren berufsfremden Sozien allein gegen den Rechtsanwalt be-
gründete Schadensersatzanspruch wegen der späteren Beauf-
tragung der Sozietät und der damit entfallenden sekundären
Haftung des selbständig nicht weiter vertraglich eingebunde-
nen Rechtsanwalts verjährt wäre, nun aber die Sozietät nach
Anerkennung ihrer Rechtsfähigkeit für den von dem Rechts-
anwalt als ihrem Gesellschafter auf der Grundlage des zu-
nächst nur mit ihm geschlossenen Vertrages verübten Bera-
tungsfehler im Rahmen eines Folgemandats allein haftbar
wäre.

3. Selbst wenn der Auftrag zur Darlehenskündigung der ver-
klagten Sozietät erteilt worden wäre, würde ein Schadensersatz-
anspruch an der fehlenden Kausalität eines Beratungsfehlers
für den später eingetretenen Kostenschaden scheitern.

Der Kläger wurde in dem gegen die Eheleute L. verfolgten,
auf Darlehensrückzahlung gerichteten Klageverfahren – ent-
gegen den Darlegungen des Prozessbevollmächtigten des Klä-
gers in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat – nach
den Feststellungen der Vordergerichte nicht durch die beklagte
Sozietät, sondern seine hiesigen Instanzbevollmächtigten ver-

treten. Der Kostenschaden, der alleine den Gegenstand des Re-
visionsverfahrens bildet, ist darum haftungsrechtlich diesen Be-
vollmächtigten und nicht der beklagten Sozietät zuzurechnen.
Der zweitberatende Anwalt hat in eigener Verantwortung eine
Klageerhebung auch gegen die Ehefrau L. empfohlen und
durchgeführt. Diese auf einer persönlichen Entschließung be-
ruhende Schadensursache kann dem erstberatenden Anwalt
nicht zugerechnet werden.

4. Infolge der fehlenden Passivlegitimation wie auch der
nicht durchgreifenden Schadenszurechnung ist die Sache be-
reits im Sinne einer Klageabweisung entscheidungsreif (§ 563
Abs. 3 ZPO), ohne dass es auf die weiteren Revisionsrügen an-
kommt.
Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung wird besprochen in
dem Beitrag von Rechtsanwalt Holger Sassenbach in der Rubrik
„Haftpflichtfragen“ in diesem Heft ab Seite 447.

Anwaltsvergütung

Abmahnung und Abschlussschreiben
zwei Angelegenheiten
RVG § 17 Nr. 4 Buchstabe b); RVG VV Nr. 2300 (Nr. 2400 alt)

Die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts vor einem
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und diejenige vor
dem nachfolgenden Hauptsacheverfahren stellen regelmäßig ver-
schiedene Angelegenheiten dar, deren Wahrnehmung jeweils
eine Geschäftsgebühr auslöst.

BGH, Urt. v. 12.3.2009 – IX ZR 10/08

Sachverhalt: Der Kläger beauftragte den Beklagten im April 2005
mit seiner anwaltlichen Vertretung in einer markenrechtlichen
Angelegenheit gegen einen Wettbewerber. Der Beklagte mahnte
den Wettbewerber ab und handelte einen Vergleich aus. Es stellte
sich jedoch heraus, dass der Wettbewerber in der dabei angegebe-
nen Rechtsform einer GmbH nicht existierte. Der Beklagte er-
wirkte daraufhin im Auftrag des Klägers eine einstweilige Verfü-
gung gegen den Wettbewerber persönlich. Danach beauftragte der
Kläger den Beklagten mit der Durchführung des Hauptsachever-
fahrens. Zunächst sollte der Beklagte vom Wettbewerber die Ab-
gabe einer Abschlusserklärung verlangen. Noch vor Absendung
der vom Beklagten entworfenen Abschlusserklärung kündigte der
Kläger das Mandat.

Der Beklagte rechnete seine Tätigkeit gegenüber dem Kläger
in vier Rechnungen ab. Für den Entwurf des Abschlussschrei-
bens beanspruchte er eine gesonderte Vergütung neben dem
Honorar für seine gerichtliche und außergerichtliche Tätigkeit
bezüglich der einstweiligen Verfügung. Er berechnete insoweit
eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 VV RVG (jetzt
Nr. 2300 VV RVG) aus einem Gegenstandswert von 167.000
Euro zuzüglich einer Auslagenpauschale von 20 Euro und 16 %
Umsatzsteuer, zusammen 2.529,50 Euro. Nachdem der Be-
klagte bereits Vorschüsse und Leistungen des Gegners sowie
der Rechtsschutzversicherung vereinnahmt hatte, welche das
ihm unstreitig zustehende Honorar überstiegen, hat ihn der
Kläger auf Rückzahlung von 1.559,55 Euro nebst Zinsen in An-
spruch genommen. Der Rechnung für das Abschlussschreiben
hat er erstinstanzlich entgegengehalten, dass nur eine 0,8-fache
Geschäftsgebühr aus einem Wert von 150.000 Euro gerechtfer-
tigt sei.

Das Amtsgericht hat dem Beklagten für die Fertigung des
Abschlussschreibens eine 1,3-fache Geschäftsgebühr aus
155.000 Euro zugebilligt und der Klage nur in Höhe von 10,10
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Euro stattgegeben. Mit seiner Berufung hat der Kläger unter Er-
weiterung der Klage die Rückzahlung des gesamten vom Amts-
gericht für das Abschlussschreiben zugebilligten Betrags von
2.413,38 Euro begehrt. Anders als in erster Instanz hat er nun
die Honorarforderung für das Abschlussschreiben für ins-
gesamt unberechtigt gehalten.

Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungs-
gericht hat die Revision zugelassen, weil die Fortbildung des
Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Revisionsgerichts zu der Frage erforder-
ten, ob nach Abmahnung und Durchführung eines Verfahrens
nach §§ 935 ff ZPO das Bestreiten des nachfolgenden, gegebe-
nenfalls eine Klageerhebung vorbereitenden Geschäfts, ins-
besondere das Fertigen eines Abschlussschreibens, eine geson-
derte Angelegenheit i. S. v. § 17 RVG darstellten.
Aus den Gründen: Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat die Zulassung der Revision
wirksam auf die Entscheidung über den Grund der Honorarfor-
derung des Beklagten für die Fertigung des Abschlussschrei-
bens beschränkt. Die Beschränkung erfolgte zwar nicht im Te-
nor der Entscheidung. Sie ergibt sich aber eindeutig aus den
Entscheidungsgründen. Die Formulierung der für die Zulas-
sung maßgeblichen Rechtsfrage am Ende der Entscheidung
lässt klar erkennen, dass das Berufungsgericht damit nicht nur
eine Begründung für die Zulassung nennen, sondern auch die
Zulassung der Revision auf den eindeutig abgrenzbaren, selb-
ständigen Teil des Streitgegenstands beschränken wollte, der
durch die genannte Rechtsfrage betroffen ist (BGHZ 153, 358,
361; BGH, Beschl. v. 29. Januar 2004 – V ZR 244/03, NJW-RR
2004, 1365, 1366; Urt. v. 3. März 2005 – IX ZR 45/04, NJW-RR
2005, 715, 716). Die Zulassung der Revision kann auch auf ei-
nen Teil des Streitstoffs beschränkt werden, über den durch
Teil- oder Grundurteil hätte entschieden werden können. Eine
Beschränkung ist daher auf den Anspruchsgrund zulässig,
wenn – wie hier – die Entscheidung über den Grund des An-
spruchs keine Auswirkung auf die Höhe des Anspruchs haben
kann (BGH, Urt. v. 30. Juni 1982 – VIII ZR 259/81, NJW 1982,
2380 f; v. 13. Juli 2004 – VI ZR 273/03, NJW 2004, 3176, 3177).

II. Das Berufungsurteil hält rechtlicher Nachprüfung im
Umfang der Revisionszulassung stand. Mit Recht hat das Beru-
fungsgericht einen gesonderten Honoraranspruch des Beklag-
ten für die Anfertigung des Abschlussschreibens bejaht.

1. Der Bundesgerichtshof hat nach Erlass des Berufungs-
urteils entschieden, dass die Anfertigung eines Abschluss-
schreibens hinsichtlich der Anwaltsgebühren nicht mehr zum
vorangegangenen Eilverfahren gehört, sondern zur angedroh-
ten Hauptsacheklage, und sich deshalb als eine neue, selb-
ständig zu honorierende Angelegenheit im Sinne des § 17 RVG
darstellt. Fordert der Rechtsanwalt im Auftrag seines Mandan-
ten nach Erwirkung einer auf eine Unterlassung gerichteten
einstweiligen Verfügung den Anspruchsgegner dazu auf, auf
einen Widerspruch hiergegen und auf die Stellung eines An-
trags nach § 926 ZPO zu verzichten, will er auf diese Weise die
Klaglosstellung seines Auftraggebers und damit ein Ergebnis
erzielen, wie es nur mit dem Hauptsacheprozess erreicht wer-
den kann. Daher gehört die von ihm entfaltete weitere Tätigkeit
sachlich zum Hauptsacheprozess und damit zu einer nach § 17
Nr. 4 Buchstabe b RVG vom Verfahren über den Antrag auf Er-
lass einer einstweiligen Verfügung verschiedenen Angelegen-
heit. Sie wird durch die in jenem Verfahren verdiente Ge-
schäftsgebühr nicht nach § 15 Abs. 1 RVG abgegolten, sondern
begründet einen neuen Gebührentatbestand (BGH, Urt. v.
4. März 2008 – VI ZR 176/07, NJW 2008, 1744, Rn. 7 f, im An-
schluss an BGH, Urt. v. 2. März 1973 – I ZR 5/72, NJW 1973,
901).

2. Dieser Auffassung schließt sich der Senat an. Sie lag
schon dem Senatsurteil vom 8. Dezember 2005 (IX ZR 188/04,

WM 2006, 1216) zugrunde. Die Umstände des vorliegenden
Falles rechtfertigen keine andere Beurteilung.

a) Entgegen der Ansicht der Revision, die sich auf eine Ent-
scheidung des Kammergerichts stützt (KGR Berlin 2006, 850,
853), handelte es sich bei der außergerichtlichen Tätigkeit des
Beklagten nicht deshalb um eine insgesamt einheitliche Ange-
legenheit, weil sowohl die außergerichtliche Tätigkeit vor der
Erwirkung der einstweiligen Verfügung als auch die Fertigung
des Abschlussschreibens der Durchsetzung desselben Unterlas-
sungsbegehrens dienten. Der Kläger hatte den Beklagten nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts zunächst mit der Er-
wirkung einer einstweiligen Verfügung beauftragt. Erst nach
deren Erlass erteilte er dem Beklagten den Auftrag zur Durch-
führung des Hauptsacheverfahrens, wobei zunächst eine Ab-
schlusserklärung gefertigt werden sollte. Im Rahmen dieser
beiden unterschiedlichen Aufträge wurde der Beklagte jeweils
auch außergerichtlich tätig. Die außergerichtlichen Tätigkeiten
eines Rechtsanwalts können in einem solchen Fall nicht anders
beurteilt werden als seine gerichtlichen Tätigkeiten. Die Rege-
lung in § 17 Nr. 4 Buchstabe b RVG, nach der das Verfahren in
der Hauptsache und ein Verfahren über einen Antrag auf Er-
lass einer einstweiligen Verfügung verschiedene Angelegenhei-
ten sind, gilt deshalb hier für die Geschäftsgebühren in glei-
cher Weise wie für die Verfahrensgebühren (vgl. BGH, Urt. v.
4. März 2008, aaO Rdnr. 6).

b) Die Zuordnung des Abschlussschreibens zum Haupt-
sacheverfahren setzt auch nicht, wie die Revision meint, voraus,
dass bereits ein Auftrag zur Hauptsacheklage erteilt wurde. Es
genügt, dass der Mandant dem Rechtsanwalt einen über die
Vertretung im einstweiligen Verfügungsverfahren hinaus-
gehenden Auftrag erteilt hat (BGH aaO Rdnr. 10). Beschränkt
sich der Auftrag hingegen auf das einstweilige Verfügungsver-
fahren, betrifft die Tätigkeit des Anwalts insgesamt nur eine
einheitliche Angelegenheit im gebührenrechtlichen Sinn. So
liegt der Fall hier aber nicht. Der Kläger beauftragte den Be-
klagten nach Erlass der einstweiligen Verfügung mit der
Durchführung der Hauptsache.

III. Der hilfsweise geführte Angriff der Revision gegen die
Entscheidung zur Höhe des Honoraranspruchs des Beklagten
bleibt ohne Erfolg, weil das Berufungsgericht die Zulassung
der Revision – wie dargelegt – wirksam auf den Grund des An-
spruchs beschränkt hat.

Grenzen des Delegierens: Was ist als
anwaltliche Tätigkeit abrechenbar?
BRAGO §§ 3, 4; RVG §§ 4, 5, 60, 61; BGB § 613; GG Art. 12 Abs. 1 Satz 1,
Art. 14 Abs. 1 Satz 1

Wird ein Rechtsanwalt nicht selbst oder durch einen gebühren-
rechtlich anerkannten Vertreter im Rahmen eines Mandates tätig,
so darf er nicht nach BRAGO oder RVG abrechnen. Das Einver-
ständnis des Mandanten ist dabei unbeachtlich.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Darmstadt, Urt. v. 30.4.2008 – 23 O 42/06

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Heinz Kracht, Würzburg.

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Einholung der Deckungszusage
RVG VV Nr. 2300; ZPO § 91

1. Vorgerichtliche Anwaltskosten, die die Rechtsschutzversiche-
rung des Klägers beglichen hat und wodurch der Gebührenan-
spruch gemäß § 67 VVG Kraft Gesetzes auf die Versicherung
übergegangen ist, können vom Kläger dennoch im Streitverfahren
zur Erstattung geltend gemacht werden, wenn die Rechtsschutz-
versicherung die Abtretung des fraglichen Anspruchs an den Klä-
ger erklärt und der Kläger dieses Abtretungsgebot zumindest kon-
kludent angenommen hat.

2. Anwaltskosten für die Einholung der Deckungszusage für das
gerichtliche Verfahren sind ersatzfähig jedenfalls dann, wenn sich
der Beklagte zum Zeitpunkt der Deckungsschutzanfrage bereits
im Schuldnerverzug im Sinne von § 288 BGB befunden hatte.
(Leitsatz der Redaktion)
AG Amberg, Urt. v. 29.1.2009 – 2 C 1232/08

Aus den Gründen: I. Der Kläger begehrt von den Beklagten Scha-
densersatz aus einem Verkehrsunfall, der sich am 12.1.2008 auf
dem Parkplatz des R.-Marktes in A. ereignet hat Der Kläger
machte gegenüber den Beklagten ursprünglich einen Schadens-
ersatzbetrag in Höhe von insgesamt 1.110,00 Euro geltend (Sach-
schaden netto 1.080,00 Euro + Unkostenpauschale in Höhe von
30,00 Euro). Nachdem die Beklagten außergerichtlich einen Be-
trag von 550,00 Euro zahlten, verfolgt der Kläger nun mit seiner
Klage die Zahlung weiterer 560,00 Euro.

II. Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.
1. Dem Kläger steht gegen die Beklagten ein Schadens-

ersatzanspruch gemäß §§ 7 Abs. 1, 17 StVG, § 3 Nrn. 1 u. 2
PflVersG in Höhe von weiteren 339,00 Euro zuzüglich vor-
gerichtlicher Anwaltskosten in Höhe von 120,67 Euro zu.

a) ...
c) Von dem zwischen den Parteien unstreitigen Sachscha-

den am PKW des Klägers in Höhe von 1.080,00 Euro sind dem-
nach gemäß § 249 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BGB weitere 314,00
Euro ersatzfähig (80 % aus einem Gesamtschaden von 1.080,00
Euro abzüglich bereits geleisteter Zahlung in Höhe von 550, 00
Euro). Weiter ist als quotenunabhängiger Schaden eine Unkos-
tenpauschale in Höhe von 25,00 Euro ersatzfähig.

Aus einem berechtigten Gegenstandswert von 889,00 Euro
sind vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 120,67 Euro er-
satzfähig (1,3-Geschäftsgebühr in Höhe von 84,50 Euro zuzüg-
lich Auslagenpauschale in Höhe von 16,90 Euro zuzüglich 19 %
MwSt in Höhe von 19,27 Euro). Der Ersatzfähigkeit steht nicht
entgegen, dass die Rechtsschutzversicherung des Klägers die
Anwaltskosten beglichen hat und so der Gebührenanspruch ge-
mäß § 67 VVG kraft Gesetzes auf die Rechtsschutzversicherung
übergegangen ist. Mit Schriftsatz vom 16.1.2009 erklärte die
DEVK Rechtsschutzversicherung die Abtretung des fraglichen
Anspruchs an den Kläger. Der Kläger nahm dieses Abtretungs-
angebot an. Nach außen wurde die Annahme manifestiert
durch die Übergabe des Schriftsatzes der Rechtsschutzversiche-
rung an das Gericht und an die Beklagtenseite. Der Zugang der
Annahmeerklärung gegenüber der DEVK Rechtsschutzversiche-
rung war gemäß § 151 BGB entbehrlich.

Endlich sind auch die Kosten für die Einholung der Kosten-
deckungszusage für das gerichtliche Verfahren in Höhe von
51,41 Euro ersatzfähig (0,8-Geschäftsgebühr aus einem Gegen-
standswert von 390,48 Euro = 36,00 Euro zuzüglich Auslagen-
pauschale in Höhe von 7,20 Euro zuzüglich 19 % MwSt in
Höhe von 8,21 Euro). Das Gericht schließt sich hierbei der
Rechtsauffassung des AG Schwandorf (Urteil vom 21.5.2008)
an, wonach die Kosten für die Einholung der Deckungszusage
bei der Rechtsschutzversicherung jedenfalls dann geltend ge-
macht werden können, wenn sich die Beklagten in Verzug be-
funden hätten und daher als Verzugsschaden diese Kosten an-

zusetzen wären. Die Beklagten befanden sich hier seit dem
11.2.2008 im Schuldnerverzug im Sinne des § 286 BGB. Die
Deckungsschutzanfrage für die Durchführung des gericht-
lichen Verfahrens wurde hingegen erst mit Schreiben vom
22.10.2008 erhoben.

2. Der Zinsanspruch hinsichtlich der Hauptforderung be-
ruht auf §§ 288, 286 BGB. Die Beklagten befanden sich seit
dem 11.2.2008 mit der Begleichung dieser Forderung im
Schuldnerverzug. Der Zinsanspruch hinsichtlich der vor-
gerichtlichen Anwaltskosten beruht auf §§ 291, 288 BGB, 253,
167 ZPO. Die Klageschrift ging am 4.11.2008 bei Gericht ein
und wurde der Beklagtenseite am 25.11.2008, als „demnächst“
im Sinne des § 167 ZPO, zugestellt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Peter Steiniger.

Anmerkung der Redaktion: Das AG Amberg liegt mit diesem Ur-
teil auf der Linie des AG Schwandorf (AnwBl 2009, 239). Auch
das LG München I (AnwBl 2009, 238) hat in die gleiche Richtung
entschieden. Damit sollte es Anwälten in Zukunft leichter fallen,
die für die anwaltliche Deckungsanfrage anfallende Gebühr auch
tatsächlich zur Abrechnung zu bringen (siehe dazu auch Henke,
RVG-Frage des Monats, Extra Geschäftsgebühr für die Deckungs-
zusage, AnwBl 2009, 207).
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Gesellschaftsrecht

Das am 1. November 2008 in Kraft ge-
tretene neue GmbH-Recht stellt die Be-
ratungspraxis vor große Herausforde-
rungen, da mit der Klärung mancher
Zweifel durch die Rechtsprechung erst
in einigen Jahren gerechnet werden
kann. Das große Verdienst der 2. Auf-
lage des Praktikerhandbuchs von Heck-
schen und Heidinger ist es nicht nur
mit bemerkenswerter Reaktionsschnel-
ligkeit erschienen zu sein, sondern den
Beratern an den praktischen Bedürfnis-
sen orientierte, durchdachte und sofort
umsetzbare Tipps und konkrete For-
mulierungshilfen für alle Lebenslagen
der GmbH von der Gründung über Ge-
sellschafterwechsel und Satzungsände-
rung bis zu Insolvenz und Liquidation
an die Hand zu geben. Dabei ging die
Schnelligkeit nicht zu Lasten der Quali-
tät. Für letztere bürgen bereits die in
der GmbH-Praxis als ausgewiesene
Kenner bestens bekannten Autoren He-
ribert Heckschen, Notar in Dresden
und Andreas Heidinger, Referatsleiter
für Handels-, Gesellschafts- und Steu-
errecht beim Deutschen Notarinstitut.

Nach einleitenden Hinweisen u. a.
zur richtigen Rechtsformwahl (§ 1),
widmet sich Heckschen im „Grün-
dungsteil“ (§ 2) erschöpfend allen prak-
tischen Problemen, die sich dem
GmbH-Gründer stellen können. Das
Kapitel „Satzungsgestaltung“ (§ 4) ent-
hält nützliche Fall- und Formulierungs-
beispiele. Das Leben der „UG haftungs-
begrenzt“ wird „von der Wiege bis zur
Bahre“ nachgezeichnet, nicht ohne den
notwendigen Hinweis auf den begrenz-
ten praktischen Nutzen dieser „Ein-
stiegsform“ für den Gründer (§ 5,
Rdnr. 23). Die Folgen aus den gesetzli-
chen Regelungen zum Hin- und Her-
zahlen und zur Anrechnung bei der
verdeckten Sacheinlage illustriert Hei-
dinger in zahlreichen Anwendungsfäl-
len mit Berechnungsbeispielen (§ 11,
Rdnr. 251 ff). Die Probleme der Notare
mit der Gesellschafterliste werden von
Heidinger verdienstvoll abgearbeitet.
Auch hier bietet das Werk wertvolle

Orientierung für ein möglichst sicheres
Vorgehen. In der tabellarischen Über-
sicht über Anspruchsgrundlagen der
Geschäftsführerhaftung kann der Nut-
zer auf einen Blick Hilfe finden, wo er
ggf. in Haftungsfällen ansetzen kann
(§ 17, Rdnr. 57). Das Werk schließt mit
dem Ableben (Liquidation, Insolvenz)
der Gesellschaft (§ 18).

Fazit: Das Handbuch erfüllt seinen
Anspruch, praktische Orientierungs-
hilfe im neuen GmbH-Recht für
Rechtsanwälte, Steuerberater und No-
tare zu sein, in herausragender Weise.
Neben übersichtlichen Tabellen, die
eine leichte Einordnung und Struktu-
rierung des Stoffes für den Einstieg
ermöglichen, sind vor allem die zahlrei-
chen praktischen Beispiele und Formu-
lierungsvorschläge für den Praktiker
von besonderem Nutzen. Dabei werden
die aktuelle Rechtsprechung, die wis-
senschaftliche und rechtspolitische Dis-
kussion berücksichtigt und verständ-
lich erläutert. Dies ist ein Leitfaden,
von dem man mit gutem Gewissen sa-
gen kann, dass er in keinem Hand-
apparat eines mit dem GmbH-Recht
befassten Praktikers fehlen darf.

Rechtsanwalt Dr. Ekkehard Nolting, Dresden

Bei der Umstrukturierung und Über-
tragung von Unternehmen hilft dieses
Werk, Gesellschafts-, Unternehmens-
und Arbeitsrecht in Einklang zu brin-
gen. Die Autoren gehen dabei unter an-
derem auf Gestaltungsformen der
Unternehmensumstrukturierung, Be-
teiligungsrechte der Organe der Be-
triebsverfassung, Auswirkungen auf Ta-
rifverträge und Betriebsvereinbarungen
sowie auf die Unternehmensmit-
bestimmung sowie kündigungsrecht-
liche Folgen und die betriebliche Al-
tersversorgung ein. Die Neuauflage
enthält außerdem neu ein Kapitel zum
Arbeitsrecht beim Unternehmenskauf
und berücksichtigt z. B. die aktuellen
Entwicklungen im Recht des Outsour-
cing, der Betriebsänderung und Mas-
senentlassung sowie im Bereich der be-
triebsbedingten Kündigung.

Vergaberecht

Das Vergaberecht wird eher kompli-
zierter und die Suche der Vergabestel-
len nach praktikablen Lösungen eher
schwieriger. Die Rechtsprechung ent-
scheidet viel und der praktische Nutzen
erschließt sich nicht immer auf den
ersten Blick. Ist es für die Vergabestel-
len schon schwierig genug, sich zu-
rechtzufinden, so kommen für die Bie-
ter noch spezielle Erschwernisse hinzu
– sei es bei der Angebotsgestaltung
oder bei der Geltendmachung ihrer
Rechte. Das vorliegende Handbuch gibt
eine Orientierung durch deutliche
Strukturen und verständliche Lösun-
gen. Die Beantwortung der grund-
legenden Fragen bei der Konzeption
des Vergabeverfahrens sowie bei der
Angebotserstellung werden strukturiert
und leicht verständlich dargestellt.
Die kapitelweise Erläuterung des Ver-
fahrensablaufes sowie eine umfang-
reiche Rechtsprechungsübersicht auf
www.vergaberecht-kompakt.de erleich-
tern die Handhabung der Vergabepro-
zesse für Auftraggeber und Bieter.

Das Vergaberecht gewinnt an Bedeu-
tung. Immer mehr Auftraggeber
müssen ausschreiben, gleichzeitig wer-
den die Vergabevorschriften laufend
geändert. Das Werk kommentiert alle
Themenbereiche des Vergaberechts. Es
behandelt unter anderem Landesver-
gabegesetze, Europarecht mit Vertrags-
verletzungsverfahren, Haushaltsrecht
sowie sonstige Regelungen, z. B. Beihil-
ferecht, Bieterverfahren und freiwillige
Ausschreibungen.

Die GmbH in der
Gestaltungs- und
Beratungspraxis
von Heribert Heckschen/
Andreas Heidinger; 2. Aufl.;
K�ln: Carl Heymanns, 2009;
749 S., geb.;
978-3-452-26897-6; 98,00 Euro.

Umstrukturierung und
�bertragung von Unter-
nehmen
von Heinz Josef Willemsen u. a.;
3., �berarb. Aufl.; M�nchen:
C. H. Beck, 2008; XVI, 1.314 S.,
geb.; 978-3-406-55289-2;
148,00 Euro.

Vergaberecht kompakt
von Rainer Noch; 4. Aufl.; K�ln:
Werner, 2008; 802 S., geb.;
978-3-8041-2762-3;
62,00 Euro.

Vergaberecht
hrsg. von Klaus Willenbruch/
Kristina Bischoff; Neuwied:
Wolters Kluwer, 2008; 1.688 S.,
geb.; 978-3-472-06992-8;
119,00 Euro.
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Baurecht

Das Buch geht auf das Projektmanage-
ment im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung und Realisierung von Baupro-
jekten ein. Rechtliche Risiken sind die
größten Projektrisiken überhaupt. Das
Werk beschäftigt sich mit vorausschau-
ender Analyse und Lösung von Rechts-
fragen sowie ihrer Umsetzung in den
technischen, organisatorischen und
ökonomischen Bereichen eines Baupro-
jekts – vom Grundstückskauf und der
Planung bis zum Betrieb eines gebau-
ten Objektes. Dabei wird auch auf die
Gestaltung von Unternehmer- und Sub-
unternehmerverträgen eingegangen.

Umweltrecht

Mit dem Umweltschadensgesetz
(USchadG) wurde die europäische
Richtlinie über Umwelthaftung zur Ver-
meidung und Sanierung von Umwelt-
schäden (UH-RL) in deutsches Recht
umgesetzt. Erläutert werden im vorlie-
genden Werk nicht nur die neuen Rege-
lungen, sondern auch öffentlich-recht-
liche, privatrechtliche und strafrecht-
liche Vorschriften vor Inkrafttreten des
USchadG sowie die Umweltschadens-
versicherung mit Musterversicherungs-
bedingungen, Fakten zur Biodiversität
und Ansätze zur Risikoermittlung und
Risikobewertung.

IT-Recht

Der Kommentar erläutert das Tele-
kommunikationsgesetz und beleuchtet
neben den europarechtlichen Vorgaben
auch kartell- und verwaltungsrechtliche
Bezüge. Die 2. Auflage zeigt u.a. die
Auswirkungen des Gesetzes zur Neu-
regelung der Telekommunikationsüber-
wachung und anderer verdeckter Ermitt-
lungsmaßnahmen sowie Neuerungen
durch das Gesetz zur Änderung tele-
kommunikationsrechtlicher Vorschrif-
ten, das die Regulierung neuer Märkte
normiert, das Kundenschutzrecht des
TK-Sektors novelliert und den Kunden-
schutz bei Mehrwertdiensten regelt.

Juristisches
Projektmanagement
von Klaus Kapellmann;
2. erw. Aufl.; K�ln: Wolters
Kluwer, 2007; 606 S., geb.;
978-3-8041-5175-8;
88,00 Euro.

Umweltschadensgesetz
und Umweltschadens-
versicherung
von Nils Hellberg u. a.;
Karlsruhe: Verlag
Versicherungswirtschaft, 2008;
XXIII, 443 S., kart.;
978-3-89952-358-4;
59,00 Euro.

Telekommunikations-
gesetz
von Klaus-Dieter Scheurle/
Thomas Mayen; 2. Aufl.;
M�nchen: C. H. Beck, 2008;
XXVI, 1.100 S., geb.;
978-3-406-52691-6;
168,00 Euro.
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IT-Recht

Das Werk erläutert Vorschriften aus dem
Medien- und Kommunikationsrecht und
behandelt dabei insbesondere die The-
men Rundfunkstaatsvertrag, Teleme-
dien- und Telekommunikationsgesetz
sowie die Nebengebiete. Kommentiert
werden medienspezifische Grundlagen
des Öffentlichen Rechts, Presserecht im
Internet und elektronische Presse sowie
das Signaturgesetz unter Berücksichti-
gung der Signaturverordnung. In Auszü-
gen gehen die Autoren darüber hinaus
unter anderem auf das Bundesdaten-
schutzgesetz, das Internationale Privat-
recht sowie das UWG ein.

IT-Recht

Das Handbuch geht unter anderem
auf die Themen Rundfunkrecht, Rund-
funkregulierung und Rundfunk-
werbung, Telekommunikationsrecht,
Urheberrecht, Verlagsrecht und Leis-
tungsschutzrechte, Film- und Fernseh-
vertragsrecht sowie IT-Vertragsrecht
ein. Darüber hinaus berücksichtigt es
die Grundlagen des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, das Arbeitsrecht in
Medienunternehmen sowie das Recht
der Kulturförderung. Beispiele und
Hinweise sowie Muster für typische
Konstellationen der Beratungspraxis
runden das Werk ab.

Medienrecht

Der Kommentar bietet eine Erläuterung
der wesentlichen rundfunkrechtlichen,
bundesweit geltenden Regelungen. Aus-
gangspunkt der Kommentierung ist
der aktuelle Rundfunkstaatsvertrag (9.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag), der
sowohl für den öffentlich-rechtlichen
als auch für den kommerziellen Rund-
funk gilt. Dargestellt und erläutert sind
daneben auch der Rundfunkgebühren-,
der Rundfunkfinanzierungs- sowie der
Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das
Werk enthält außerdem im Anhang den
Text der Entwurfsfassung des geplanten
10. Rundfunkänderungsstaatsvertrags.

Recht der elektronischen
Medien
von hrsg. von Gerald Spindler/
Fabian Schuster; M�nchen:
C. H. Beck, 2008; XXXIX, 1.635
S., geb.; 978-3-406-54629-7;
278,00 Euro.

Praxishandbuch Medien-,
IT- und Urheberrecht
hrsg. von Rolf Schwartmann;
Heidelberg: C. F. M�ller, 2008;
LIII, 1.044 S., geb.;
978-3-8114-3521-6;
118,00 Euro.

Beck’scher Kommentar
zum Rundfunkrecht
von hrsg. von Werner Hahn/
Thomas Vesting; 2. Aufl.;
M�nchen: C. H. Beck, 2008;
XXIV, 1.574 S., geb.;
978-3-406-52656-5; 198,00
Euro.
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Rechtsprechung
des Bundes

Die höchstrichterliche Rechtsprechung
ist heute in weiten Teilen online verfüg-
bar. Es gibt frei zugängliche Datenban-
ken von Anwälten, wie Lexetius.com
von Rechtsanwalt Thomas Fuchs, in de-
nen dauerhaft und rückwirkend Ent-
scheidungen dokumentiert werden.
Hier finden sich Urteile, Beschlüsse
und Mitteilungen des Europäschen Ge-
richtshofes, des Gerichtes 1. Instanz
und aller Bundesgerichte.

HRR-Strafrecht.de von der Kanzlei
Strate & Ventzke konzentriert sich hin-
gegen auf die höchstrichterliche Recht-
sprechung zum Strafrecht und Strafver-
fahrensrecht (hier findet sich auch eine
nennenswerte Onlinezeitschrift). Die
Gerichte selbst werden im Folgenden
besprochen.

Bundesgerichtshof (BGH)
9 www.bundesgerichtshof.de
Die Entscheidungen des BGH sind ab
2000 online verfügbar. Frühere Ent-
scheidungen können gegen eine ge-
ringe Gebühr schriftlich angefordert
werden. Für die Recherche stehen drei
Einstiegsmöglichkeiten zur Verfügung:
ein Register nach Jahren, eine Kalen-
derfunktion sowie eine Dokumenten-
suche nach Datum, Aktenzeichen und
nach Suchbegriffen. Bei der Suche mit
Aktenzeichen ist die Eingabe der Leer-
stellen zwingend erforderlich. Der chro-
nologische Sucheinstieg öffnet eine
Trefferübersicht, mit Links zu Presse-
mitteilungen oder Hinweisen, ob es
sich z. B. um eine Leitsatzentscheidung
handelt. Ein Klick auf das Aktenzeichen
öffnet das Dokument im Volltext. Aktu-
elle Urteile, deren Abschriften noch
nicht vorliegen, werden leider erst in
dieser Anzeige und nicht schon in der
Übersicht als solche gekennzeichnet.
Die Rubrik Aktuelle Urteile kann als
RSS-Feed abonniert werden.

Bundesarbeitsgericht (BAG)
9 www.bundesarbeitsgericht.de
Die Internetpräsenz für Entscheidun-
gen und Pressemitteilungen des Bun-
desarbeitsgerichts werden in Koope-
ration mit Juris ins Netz gestellt.
BAG-Entscheidungen sind immer für
das aktuelle Kalenderjahr sowie vier
Jahre rückwirkend online verfügbar. Äl-
tere Urteile sind über die Pressestelle
erhältlich. Die Suche ist sehr übersicht-

lich gestaltet. Es gibt den Kalenderein-
stieg und die direkte Dokumenten-
suche. Auch hier Aktenzeichen bitte
immer mit Leerstellen eingeben. Direkt
unter den Suchmasken wird bereits die
chronologische Übersicht der aktuellen
Urteile angezeigt. Die Suche für die
Pressemitteilungen ist identisch aufge-
baut.

Bundessozialgericht (BSozG)
9 www.bundessozialgericht.de
Hier erfolgt die Internetpublizität der
Entscheidungen auch in Kooperation
mit Juris. So sind die Suchmodalitäten
beider Gerichte identisch. Lediglich die
Farbgebung ist dem jeweiligen Layout
des Gerichtes nachempfunden. In der
Datenbank sind aktuelle Urteile und
Rechtsprechung der zurückliegenden
vier Jahre enthalten. Die älteren Urteils-
texte entsprechen nicht vollständig der
Originalfassung (zum Beispiel keine
Entscheidungsformel; Überschriften
„Tatbestand“ und „Entscheidungs-
gründe“). Statt der gewohnten Presse-
mitteilungen findet sich hier eine Dar-
stellung der Terminvorschauen und
-berichte.

Bundesfinanzhof (BFH)
9 www.bundesfinanzhof.de
Auf den Seiten des BFH ist eine Zwei-
teilung der Suchmöglichkeiten vorge-
nommen worden. Die jeweils aktuellen
Entscheidungen, Pressemitteilungen
sowie anhängige Verfahren und der
Terminplan für mündliche Verhandlun-
gen sind auf dem Server des BFH re-
cherchierbar. Die Recherchefunktion
auch zu älteren Dokumenten erfolgt in
der bereits bekannten Darstellung von
Juris. Unter der Rubrik Entscheidungen
wird zusätzlich eine systematische
Übersicht der voraussichtlich zu erwar-
tenden Entscheidungen von besonderer
Bedeutung des laufenden Jahres ange-
boten.

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
9 www.bundesverfassungsgericht.de
Das Bundesverfassungsgericht hat
seine Entscheidungen seit 1998 in amt-
licher Fassung auf einem eigenen Ser-
ver hinterlegt. Neben der Kalendersu-
che wird eine kleine Eingabemaske
angeboten. Die Suchmodalitäten finden
sich im Pull-Down-Menü des ersten
Eingabefeldes. Hier lassen sich die Ur-
teile in einer Volltextsuche, nach
Thema, Aktenzeichen, Entscheidungs-

datum oder nach den Fundstellen der
BVerfGE suchen. In der Volltextsuche
können Suchbegriffe mit den Operato-
ren „und“, „oder“ sowie „nicht“ ver-
knüpft werden. Die Suche fester Wort-
folgen, wie „Artikel xy“ muss in
Anführungsstriche gesetzt werden, um
genau in dieser Abfolge gefunden zu
werden. Die thematische Suche
schränkt den Suchbereich auf die In-
haltsangaben aus den Übersichtstabel-
len ein, was die Relevanz der Treffer-
menge erhöhen kann.

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
9 www.bundesverwaltungsgericht.de
Auf den Seiten des Bundesverwaltungs-
gerichts finden sich jeweils eine Rubrik
zur Terminübersicht, zu den Pressemit-
teilungen und zu den Entscheidungen;
die letzen beiden sind auch als RSS-
Feed abonnierbar. Die Suche ist im
Vergleich zu den anderen Angeboten
weniger übersichtlich. Bei den Ent-
scheidungen (ab 2000) wird direkt zu
Beginn auf eine Selektion der angebote-
nen Urteile hingewiesen, ohne zu erläu-
tern, welche Kriterien bei der Auswahl
relevant waren. Dafür sind vorhandene
Volltexte in der amtlichen Version ab-
rufbar. Frühere Urteile können wieder
gegen eine geringe Gebühr als pdf-Do-
kument bestellt werden. Die Rubrik
Entscheidungssuche enthält ein ein-
ziges Suchfeld, in das alle Suchvarian-
ten eingetragen werden können. Hier
können z. B. ein Entscheidungsdatum,
ein Aktenzeichen oder inhaltliche Such-
worte eingetragen werden. Mehrere
Suchbegriffe werden automatisch mit
„und“ verknüpft. Durch das Voranstel-
len des Minuszeichens wird eine Nicht-
Verknüpfung vorgenommen (Beispiel:
„Flughafen -Tegel“, sucht gezielt nach
Flughafenentscheidungen ohne den
Berliner Flughafen). Der Operator
„oder“, z. B. für vermutete Synonyme
bei Suchbegriffen, scheint nicht reali-
sierbar.

Für das Anwaltsblatt im
Internet
Janine Ditscheid,
Dipl.-Biblio-
thekarin, K�ln
Sie erreichen die
Autorin unter der
E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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MN Schlusspl�doyer

Stellt sich den Fragen des Anwalts-
blatts: Rechtsanwalt David Holt aus Sud-
bury, Großbritannien ist Vorsitzender
des Deutschen Anwaltvereins in Groß-
britannien. Er ist seit 1990 Solicitor
und seit 1996 Rechtsanwalt und Part-
ner in der Sozietät Bates Wells &
Braithwaite. Seine Schwerpunkte lie-
gen auf dem Gebiet des Handels- und
Gesellschaftsrechts, insbesondere dem
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr
zwischen Deutschland und England.
David Holt ist Mitglied im Deutschen
Anwaltverein, weil der DAV durch das
Anwaltsblatt aktuell informiert und
durch den Anwaltstag ein optimales
Forum zum Gedankenaustausch mit
den deutschen Kolleginnen und Kolle-
gen bietet.

Warum sind Sie Anwalt geworden?

Zwei Sprachen zu sprechen ist sehr
nützlich. Mit zwei Rechtssystemen
vertraut zu sein auch – besonders in
Zeiten der Globalisierung. Der Ver-
gleich beider Rechtsordnungen war
und ist für mich höchstinteressant
und spannend.

Schon einmal �berlegt, die Zulassung
zur�ck zu geben?

Nein.

Ihr gr��ter Erfolg als Anwalt?

Der größte Erfolg ist die Anhäufung
der täglichen kleinen Erfolge.

Ihr Stundensatz?

Angemessen.

Ihr Traummandat?

Das Mandat ist im grenzüberschrei-
tenden Bereich, wo ich meine
Rechtskenntnisse voll einsetzen
kann. Der Mandant weiß, gute Ar-
beit zu schätzen und kann und will
dafür zahlen. Der Traum wird oft
Wirklichkeit.

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Auf ihn ist kein Verlass.

Welches Lob w�nschen Sie sich von
einem Mandanten?

Er leistet Qualitätsarbeit zu einem
angemessenen Preis und ist immer
für mich zu sprechen, als wäre ich
sein einziger Mandant.

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de

Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

DAV B�ro Br�ssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Mitglieder Service

Die DAV-Service-Hotline zum
Geb�hrenrecht ...

... hilft Ihnen bei Abrechnungsfragen. Unter der
geb�hrenfreien Telefonnummer 0800 1 328 328
erhalten Mitglieder der �rtlichen Anwaltvereine
und des Forum Junge Anwaltschaft Orientie-
rungshilfe im Geb�hrenrecht. Die Hotline ist
jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr (Mo…Fr) sowie
von 13.00 bis 15.00 Uhr (Mo…Do) erreichbar.

XL AnwBl 6 / 2009


